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Betrifft: Frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
 
Hier: Stellungnahme des Landkreises Ludwigslust-Parchim zum Bebauungsplan Nr. 27 
"Kita am neuen Teich" der Stadt Lübz 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die eingereichten Unterlagen zur o.g. Planung der Stadt Lübz wurden durch die Fachdienste des Landkrei-
ses Ludwigslust-Parchim geprüft.  
 
Im Ergebnis der Prüfung äußert der Landkreis Ludwigslust-Parchim nachfolgende Anregungen: 
 
 
FD 33 – Bürgerservice / Straßenverkehr 
 
Der Träger öffentlicher Belange hat keine Bedenken. 
 
Herr Schreiber, Tel.: -3315 

 
 
FD 38 – Brand- und Katastrophenschutz 
 
Seitens des FD Brand- und Katastrophenschutz gibt es zum o.g. Vorhaben folgende Hinweise.  
 

1. Zugänge und Zufahrten von öffentlichen Verkehrsflächen auf den Grundstücken sind gemäß der 
LBauO M-V zu gewährleisten. Dabei sind die Vorgaben zur lichten Breite und Höhe, sowie die 
Tragfähigkeit gemäß der Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr M-V zu beachten.  

 
2. Die Gewährleistung und Sicherung der Löschwasserversorgung gemäß der LBauO M-V, dem 

BrSchG M-V und dem Arbeitsblatt W 405 der DVGW von mindestens 800 l/min (48 m³/h) über 2 
Stunden ist textlich wie auch graphisch vor Rechtskraft des B-Planes in der Begründung 
nachzuweisen. 

 
3. Für die Löschwasserentnahmestellen ist zu sichern, dass sie mit Löschfahrzeugen ungehindert 

angefahren werden können und dort zur Wasserentnahme Aufstellung genommen werden kann. 
 

4. Zur schnelleren Auffindung der Löschwasserentnahmestellen ist deren Lage durch entsprechende, 
gut sichtbare Hinweisschilder unmissverständlich zu kennzeichnen. 
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5. Die Feuerwehr ist vor Inbetriebnahme in das Objekt und den damit verbundenen Besonderheiten 

einzuweisen. Hierüber ist ein Protokoll anzufertigen und den Sachbearbeitern FD 38 Brand- und 
Katastrophenschutz – vorbeugender Brandschutz – in Kopie zukommen zu lassen. 
Der Kontakt zu den zuständigen Feuerwehren ist über das Ordnungsamt des Amtes Parchimer 
Umland herzustellen. 

 
Herr Erdmann, Tel.: -3817 

 
 
FD 53 – Gesundheit 
 
Das Landesamtes für Gesundheit und Soziales M-V hat am 29.01.2025 wie folgt Stellung genommen: 
 
Situation 
Die Stadt Lübz plant eine Kindertagesstätte (KiTa) zu errichten. Hierfür soll ein Bebauungsplan (B-Plan) 
die konkreten Bedingungen regeln. Es wurde zu diesem Zweck der Entwurf für einen B-Plan ausgearbeitet, 
der hier nun zu bewerten ist. 
Der B-Plan sieht die Lage der neuen KiTa am südöstlichen Rand der Stadt vor. Der Geltungsbereich des 
B-Plan liegt zwischen einer Kleingartensiedlung, einer größeren Freifläche, einem Wohngebiet, einem Pla-
netarium und einem Wald. Es besteht eine gute Anbindung, da bereits drei Schulen und das Planetarium 
im Umfeld vorhanden sind. 
Über das Plangebiet verläuft in Süd-Nord-Richtung eine Freileitung für die Stromversorgung mit einer Be-
triebsspannung von 20 kV (Angabe B-Plan), die vermutlich das Kleingartengebiet mit Strom versorgt. Auch 
Zuwegungen von der Straße „Neuer Teich" zur Kleingartenanlage verlaufen über den Geltungsbereich des 
B-Plans. 
 
Bewertung 
Abgesehen von der potenziellen Belastung durch elektrische oder magnetische Felder, welche die Freilei-
tung erzeugt, sind Vorbelastungen des Gebietes durch Immissionen aus der Umwelt nicht ersichtlich. Die 
anliegenden Straßen sind keine größeren Durchgangsstraßen, Gewerbe oder Industrie scheint im direkten 
Umfeld nicht zu bestehen. Die einzige Anlage, was nur dann eine Relevanz für die KiTa hätte, wenn ent-
sprechende Öffnungszeiten (z. B. 24-h-KiTa) geplant sind. 
 
Die Immissionen in Bezug auf die Freileitung werden im Weiteren näher betrachtet:    

 Leitungen von 1 bis 50 kV Betriebsspannung werden als Mittelspannungsleitungen bezeichnet. 
Hochspannungsleitungen besitzen eine Betriebsspannung von über 50 kV. Die Gefahr bezüglich 
elektrischer und magnetischer Felder wäre demnach vernachlässigbar gering, insoweit die An-
gabe im B-Plan korrekt ist. In der Begründung zum B-Plan wird sie als Hochspannungsleitung 
beschrieben. 

 Als mögliche Gefährdung müssen jedoch herabfallende Eisstücke nach Vereisung der Leitung 
angesehen werden. 

 Auch wäre eine Gefährdung in dem seltenen Fall gegeben, dass eine Leitung abreißt und im Au-
ßenbereich der Kindereinrichtung zu Boden fällt und dadurch frei zugänglich wäre. 

 Nicht zuletzt muss auch die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, dass auf dem Außengelände 
der Kindereinrichtung mit langen Stangen oder gasgefüllten Luftballons hantiert wird. Hierdurch 
kann eine gefährliche Ableitung des Stroms durch den Körper des Menschen stattfinden, der in 
Kontakt mit dem leitenden Material steht. 

Entsprechend der oben aufgeführten Gefährdungspotenziale wird dringend empfohlen, unter der Leitungs-
achse inklusive eines Sicherheitsabstands von mind. 3 m keine Freifläche zur Benutzung durch die Kinder-
tageseinrichtung zum Aufenthalt der Kinder und Mitarbeiter zuzulassen. 
 
Außerdem wäre bei der Umsetzung einer KiTa ein begrünter, unversiegelter Außenbereich mit hochge-
wachsenen Bäumen zur Verschaffung im Hinblick auf wachsende Hitzeperioden im Sommer sehr zu emp-
fehlen. Die zur Verschattung und zum Mikroklima beitragenden Bäume würden jedoch in Nutzungskonflikt 
mit der Freileitung geraten. 
 
Fazit 
Für die Nutzung als Kindertagesstätte scheint die Lage im Allgemeinen sehr gut geeignet zu sein. Einziges 
Problem ist die Freileitung, die zurzeit über das Gelände der KiTa verläuft. Die Leitung sollte umgelegt oder 
als Erdkabel verlegt werden oder das Außengelände der KiTa einen gewissen Abstand zu ihr halten. Statt-
dessen wäre es gut möglich, das Gelände nach Norden weiter auszudehnen. Ein stromleitendes Freikabel 
direkt über dem Gelände der KiTa wird von uns als problematisch angesehen. Es wird dringend davon 
abgeraten. 
 
Herr Peipert, Tel.: 0385 588 59217 
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FD 60 – Regionalmanagement und Kreisentwicklung 
 
Der Träger öffentlicher Belange hat keine Bedenken. 
 
Herr Müller, Tel.: -6005 

 
 
FD 62 – Vermessung und Geoinformation 
 
Als Träger öffentlicher Belange bestehen keine Einwände. 
 
Frau Ehrich, Tel.: -6261 

 
 
FD 63 – Bauordnung 
 
Denkmalschutz 
 
Eine Stellungnahme liegt noch nicht vor. 
 
Frau Sprenger, Tel.: -6321 
Frau Vollmer, Tel.: -6322 
Frau Joost, Tel.: -6323 

 
 
Bauplanung / Bauordnung 
 
Aus bauplanungsrechtlicher Sicht gibt es zum o. g. Vorhaben keine Bedenken und Hinweise. 
 
Frau Ohde, Tel.: -6305 

 
 
Bauleitplanung 
 
Eine Festlegung der überbaubaren Grundstücksfläche ist gemäß § 30 I BauGB i.V.m. § 23 BauNVO Be-
standteil eines qualifizierten Bebauungsplans. Diese ist nicht festgesetzt. 
 
Die Angaben der Grundflächenzahl in der Planzeichnung sowie in der Begründung weichen voneinander 
ab. 
 
Text – Teil B: 
Im Text – Teil B der Planzeichnung soll die Grundflächenzahl auf 0,2 ohne Überschreitung festgesetzt 
werden. 
 
Begründung: 
In Ziffer 4.2 der Begründung steht einmal eine Grundflächenzahl von 0,4 in Rede und 2 Sätze weiter steht, 
dass die Grundflächenzahl auf 0,3 beschränkt werden soll. 
 
Frau Struzyna, Tel.: -6313 

 
 
FD 66 – Straßen- und Tiefbau 
 
Straßenaufsicht 
Die Zufahrt zum Plangebiet soll über öffentliche Straßen der Stadt Lübz erfolgen. Es bestehen keine Ein-
wände oder Bedenken, Kreisstraßen sind nicht betroffen. 
 
Frau Hett, Tel.: -6615 
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FD 68 – Umwelt 
 
Naturschutz 
 
Eine Stellungnahme liegt noch nicht vor, eine nachträgliche Abgabe wurde bis zum 24.02.2025 zu-
gesichert. 
 
 
Wasser- und Bodenschutz 
 
Gewässer I. und II. Ordnung 
Durch das geplante Vorhaben sind keine Gewässer I. und II. Ordnung betroffen, somit bestehen keine 
grundsätzlichen Einwände. 
 
Abwasser 
Schmutzwasser 
Das durch das Vorhaben anfallende Schmutzwasser ist über die öffentliche Schmutzwasserkanalisation zu  
entsorgen. Die Stellungnahme der abwasserbeseitigungspflichtigen Körperschaft ist rechtzeitig im Geneh-
migungsverfahren einzuholen. 
 
Niederschlagswasser 
Laut den Antragsunterlagen soll das durch das Vorhaben anfallende Niederschlagswasser vor Ort versi-
ckert werden. Gemäß § 9 WHG stellt die Einleitung in ein Gewässer (hier: Versickerung von Niederschlags-
wasser in das Grundwasser) einen Benutzungstatbestand dar, der gemäß § 8 WHG erlaubnispflichtig ist. 
 
Für die Versickerung ist ein gesonderter Antrag auf eine wasserrechtliche Erlaubnis zum Einleiten von 
Niederschlagswasser in das Grundwasser bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises Ludwigslust-
Parchim zu beantragen. Der Antrag hat einen Entwässerungsplan sowie eine wassertechnische Berech-
nung entsprechend zu enthalten. Die Versickerungsanlagen sind gemäß DWA-A 138 „Planung, Bau und 
Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser“ zu bemessen und errichten. 
 
Frau Krüger, Tel.: -6871 

 
Grundwasser/Bodenschutz: 
Bezüglich des Boden- und Grundwasserschutzes sowie der Altlasten bestehen zum Vorhaben keine Be-
denken oder Einwände. 
 
Hinweise 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind uns Altlasten oder altlastenverdächtige Flächen im vom Vorha-
ben betroffenen Gebiet nicht bekannt.  
 
Auflagen 
Die Arbeiten sind so auszuführen, dass Verunreinigungen von Boden und Gewässer durch Arbeitsverfah-
ren, Arbeitstechnik, Arbeits- und Transportmittel nicht zu besorgen sind. Bei auftretenden Havarien mit 
wassergefährdenden Stoffen ist der Schaden sofort zu beseitigen. Die untere Wasserbehörde des Land-
kreises Ludwigslust-Parchim (uWb) ist unverzüglich über die Havarie und die eingeleiteten Maßnahmen zu 
informieren.  
Falls Anzeichen für altlastenrelevante Bodenbelastungen angetroffen werden, sind unverzüglich die Arbei-
ten einzustellen und die uWb zu informieren. Treten bei Erdarbeiten Auffälligkeiten wie z.B. unnatürliche 
Verfärbungen, Gerüche oder Müllablagerungen auf, ist der Fachdienst Natur- und Umweltschutz des Land-
kreises Ludwigslust-Parchim zu informieren, um weitere Verfahrensschritte abzustimmen. 
Beim Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen, Gemischen und Bodenmaterial für z.B. Zuwegungen 
und Stellflächen ist die Verordnung über Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen 
in technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung - ErsatzbaustoffV) vom 9. Juli 2021 (BGBl. I S. 2598), 
die durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 186) geändert worden ist" zu be-
achten. 
 
Begründung 
Die Auflagen entsprechen dem Vorsorgegrundsatz zum Gewässer- und Bodenschutz und sind verhältnis-
mäßig. Sie beruhen auf § 107 Abs. 1 Landeswassergesetz M-V, §§ 5 Abs. 1, 6 Abs. 1, 100 Abs. 1, 101 
Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz, §§ 1, 2, 13, 14 Landesbodenschutzgesetz M-V und §§ 1, 4 Abs. 5, 7 Bun-
des-Bodenschutzgesetz. 
 
Herr Neuwirth, Tel.: -6819 
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Hochwasserschutz 
Bezüglich des Hochwasserschutzes bestehen zum Vorhaben keine Bedenken oder Einwände. 
 
Herr Sander, Tel.: -6895 

 
 
Immissionsschutz und Abfall 
 
Aus Sicht des Immissionsschutzes wird zum oben genannten Planvorhaben wie folgt Stellung genom-
men: 
 

1. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 27 "Kita am neuen Teich" der Stadt Lübz umfasst 
in der Flur 5, Gemarkung Lübz, Teilflächen der Flurstücke 2/7, 6 und 7. Mit dem Planvorhaben 
werden Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Kita“ ausgewiesen. 

 
Die nördlich von dem Geltungsbereich nächstgelegenen fremdgenutzte schutzbedürftigen Räume der 
Kleingartenanlage (Flur 5, Gemarkung Lübz, Teilflächen der Flurstücke 2/7 und 7) befindet sich im Innen-
bereich. Die nähere Umgebung wird gemäß der DIN 18005 Bbl 1:2023-07 mit dem Schutzanspruch eines 
allgemeinen Wohngebietes gleichgesetzte und somit die Orientierungswerte (Außen) von 
  -  tags   (06.00 – 22.00 Uhr) - 55 dB (A) 
  -  nachts   (22.00 – 06.00 Uhr) - 40 dB (A) 
angenommen.  
 
Die südöstlich von dem Geltungsbereich nächstgelegenen schutzbedürftigen Räume (Neuer Teich Nr. 1) 
befindet sich im Außenbereich. Der Schutzanspruch für Außenbereiche wird in der Technischen Anleitung 
zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) unter Ziffer 6.1 vom 26. August 1998 nicht berücksichtigt. Gemäß der 
TA Lärm nach Ziffer 6.6 sind Gebiete und Einrichtungen, für die keine Festsetzungen bestehen, nach Num-
mer 6.1 entsprechend der Schutzbedürftigkeit zu beurteilen. Der Schutzanspruch des Außenbereiches ist 
anhand der umgebenen Wohnbebauung mit dem Schutzanspruch eines allgemeinen Wohngebietes 
gleichzusetzen. Gemäß der TA Lärm sind die nach Ziffer 6.1 e) vom 26. August 1998 genannten Immissi-
onsrichtwert (außerhalb von Gebäuden) von  
  -  tags   (06.00 – 22.00 Uhr) - 55 dB (A) 
  -  nachts   (22.00 – 06.00 Uhr) - 40 dB (A) 
in einem Gebiet mit dem Schutzanspruch eines allgemeinen Wohngebietes maßgebend und dürfen nicht 
überschritten werden. 
 
Die südwestlich von dem Geltungsbereich nächstgelegenen fremdgenutzte Wohnbebauung (Neuer Teich 
5) befindet sich im Innenbereich. Die nähere Umgebung wird aus bauplanerischer Sicht als allgemeines 
Wohngebiet* eingestuft. Gemäß der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) vom 
26. August 1998 sind die nach Ziffer 6.1 e) genannten Immissionsrichtwerte (außerhalb von Gebäuden) in 
einem allgemeinen Wohngebiet maßgebend und dürfen an der nächstgelegenen Wohnbebauung nicht 
überschritten werden. Gemäß der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm, 26. Au-
gust 1998) nach Ziffer 6.1 e) darf der Immissionsrichtwert (Außen) in einem allgemeinen Wohngebiet von 
  -  tags   (06.00 – 22.00 Uhr) - 55 dB (A) 
  -  nachts   (22.00 – 06.00 Uhr) - 40 dB (A) 
nicht überschritten werden.  
 
Die westlich von dem Geltungsbereich nächstgelegenen fremdgenutzten Wohnbebauungen (Schützenstr. 
35, 35a, 35b, 36) befinden sich im Innenbereich. Die nähere Umgebung wird aus bauplanerischer Sicht als 
allgemeines Wohngebiet* eingestuft. Gemäß der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm 
(TA Lärm) vom 26. August 1998 sind die nach Ziffer 6.1 e) genannten Immissionsrichtwerte (außerhalb von 
Gebäuden) in einem allgemeinen Wohngebiet maßgebend und dürfen an der nächstgelegenen Wohnbe-
bauung nicht überschritten werden. Gemäß der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm, 
26. August 1998) nach Ziffer 6.1 e) darf der Immissionsrichtwert (Außen) in einem allgemeinen Wohngebiet 
von 
  -  tags   (06.00 – 22.00 Uhr) - 55 dB (A) 
  -  nachts   (22.00 – 06.00 Uhr) - 40 dB (A) 
nicht überschritten werden.  
 
Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr als 
30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 
 

2. Falls Nebenanlagen zur Sportausübung geplant sind: 
Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 der Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV) darf die von Sportanlagen 
ausgehende Geräuschimmission den Immissionsrichtwert (Außen) in einem allgemeinen Wohngebiet 
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- tags außerhalb der Ruhezeiten   - 55 dB (A) 
- tags innerhalb der Ruhezeiten am Morgen  - 50 dB (A), 

   im Übrigen      - 55 dB (A) 
- nachts       - 40 dB (A) 

an der Wohnnachbarschaft nicht überschritten werden. 
 
Die Immissionsrichtwerte der Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV) beziehen sich auf fol-
gende Zeiten: 

- tags:  an Werktagen    06.00 – 22.00 Uhr 
- nachts: an Werktagen   00.00 – 06.00 Uhr und  

       22.00 – 24.00 Uhr 
- Ruhezeit: an Werktagen  06.00 – 08.00 Uhr und  

       20.00 – 22.00 Uhr 
 
Zur Nutzungsdauer der Sportanlage gehören auch die Zeiten des An- und Abfahrverkehrs sowie des Zu- 
und Abganges nach § 1 Abs. 3 der 18. BImSchV. 
 

3. Eine Nutzung der Anlagen erfolgt ausschließlich durch die Kita und während der Betriebszeiten 
der Kita. 

Sollte eine Nutzung der Anlage durch andere, z.B. Vereine, angestrebt werden, sind gemäß Ziffer 5.1 der 
Richtlinie zur Beurteilung der von Freizeitanlagen verursachten Geräusche (Freizeitlärm-Richtlinie) in 
Mecklenburg – Vorpommern vom 03. Juli 1998 die von Freizeitanlagen ausgehende Geräuschimmission 
entsprechend der jeweiligen Gebietseinstufung nach bauplanerischer Sicht oder nach der entsprechenden 
Schutzbedürftigkeit und den anzunehmenden Immissionsrichtwert zu bewerten. 
 
Zur Nutzungsdauer der Freizeitanlage gehören auch die Zeiten des An- und Abfahrverkehrs sowie des Zu- 
und Abganges. 
 

4. Eine Blendwirkung der eingesetzten Module der Solaranlage ist für die Umgebung auszuschließen. 
Es sind Solarmodule mit einer Antireflexionsbeschichtung zu verwenden. 

 
5. Die Immissionsrichtwerte der mittleren Beleuchtungsstärke, die von einer Beleuchtungsanlage in 

ihrer Nachbarschaft nicht überschritten werden sollen, sind in der Tabelle 1 der „Hinweise zur Mes-
sung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen“ (Licht-Richtlinie) in der Fassung der 
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) mit Beschluss vom 13.09.2012 fest-
gelegt. Zum Schutz der Nachbarschaft darf die mittlere Beleuchtungsstärke in einem allgemeinen 
Wohngebiet von 

   - tags    (06.00 – 22.00 Uhr) – 3 lx 
   - nachts    (22.00 – 06.00 Uhr) – 1 lx 
nicht überschritten werden. 
 

6. Die Beleuchtungsanlagen sind so zu installieren, dass Belästigungen (störende Blenderscheinun-
gen) ausgeschlossen werden. 

 
 
Hinweise 
 

1. Gemäß § 22 BImSchG sind nicht genehmigungsbedürftige Anlagen so zu errichten und zu betrei-
ben, dass 

- schädliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik ver-
meidbar sind, 

- nach dem Stand der Technik unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein Min-
destmaß beschränkt werden und  

- die beim Betrieb der Anlage entstehenden Abfälle ordnungsgemäß beseitigt werden kön-
nen. 

 
2. Gemäß § 22 Abs. 1a BImSchG sind Geräuscheinwirkungen, die von Kindertageseinrichtungen und 

Kinderspielplätzen durch Kinder hervorgerufen werden, sind im Regelfall keine schädliche Umwelt-
einwirkung. Bei der Beurteilung der Geräuscheinwirkungen dürfen die oben genannten Immissi-
onsgrenz- und -richtwerte nicht herangezogen werden). 

 
Der Lärm spielender Kinder stellt danach keine immissionsschutzrechtlich relevante Störung dar, so dass 
ein in einem Wohngebiet oder in der Nähe eines Wohngebietes angelegter Kinderspielplatz im Rahmen 
seiner bestimmungsgemäßen Nutzung unter Anwendung eines großzügigen Maßstabes von den Nachbarn 
grundsätzlich als sozialadäquat zu dulden ist. 
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3. Gemäß § 23 BImSchG sind die Anforderungen zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbar-
schaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen sowie zur Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwir-
kungen zu gewährleisten. 

 
4. Sollten sich Immissionsbelästigungen für die Nachbarschaft ergeben, so ist auf Anordnung der 

Behörde nach § 26 BImSchG ein Gutachten (die Kosten trägt der Bauherr) mit Abwehrmaßnahmen 
zu erstellen und diese in Abstimmung mit der Behörde terminlich umzusetzen. 

 
5. Während der Realisierungsphase der Baumaßnahmen sind die Bestimmungen der 32. Verordnung 

zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Geräte- und Maschinenlärmschutzver-
ordnung – 32. BImSchV) einzuhalten. 

 
6. Während der Realisierungsphase von Baumaßnahmen sind die Immissionsrichtwerte der Allge-

meinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm (Geräuschimmissionen – AVV Baulärm) 
vom 19. August 1970 einzuhalten. 

 
7. Anlagen für künstliche Beleuchtung sollten nur solange wie notwendig betrieben werden. Diese 

sollten in den späteren Nachtstunden, während deren die gewünschte Wirksamkeit wegen des 
fehlenden Publikums ohnedies gering ist, abgeschaltet werden (Licht-Richtlinie).  

 
Frau Konow, Tel.: -6704 
 

 
Abfallwirtschaft 
 
Der Träger öffentlicher Belange hat keine Bedenken. 
 
Herr Flemming, Tel.: -7016 
 

 
 
 
 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
Im Auftrag 
 
 
Haase 
SB Bauleitplanung 
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Bebauungsplan Nr. 27 “Kindertagesstätte“ der Stadt Lübz  
Frühzeitige Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB und Ermittlung des erforderlichen 
Umfangs und Detailierungsgrades der Umweltprüfung 
hier: Stellungnahme aus Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB haben folgende 
Unterlagen zur Prüfung vorgelegen: 

- Vorentwurf Begründung, Mikavi, Stand November 2024 
- Vorentwurf Planzeichnung, Mikavi, Stand November 2024 

 
Damit der Genehmigungsfähigkeit des Bebauungsplan Nr. 27 “Kindertagesstätte“ aus 
naturschutzrechtlicher Sicht keine Bedenken entgegenstehen, sind die nachfolgend 
genannten Punkte in der weiteren Planung zu berücksichtigen: 

 
Eingriffsregelung: 
(Bearbeiter: Frau Steinke, Tel: 03871 722-6807, E-Mail: julia.steinke@kreis-lup.de) 
 
1. Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich zahlreiche Gehölze und Einzelbäume. 

Die Begründung macht keinerlei Aussagen zum Bestand von Gehölzen bzw. zum 
weiteren Umgang (z.B. erforderliche Fällung, Rodung von Gehölzen) im Zuge der 
Planung. Für die Eingriffsbilanzierung wird ausschließlich Ruderale Staudenflur (RHU) 
herangezogen. Dieser Biotoptyp deckt die vorhandenen Gehölze ebenfalls nicht ab. 
Folglich sind die Angaben bezüglich vorhandener Gehölze sowohl in der 
Bestandsbeschreibung als auch in der Bilanzierung der Eingriffe zu ergänzen. 
 

2. Die angedachte Ausgleichsmaßnahme 2.11 „Anpflanzung von Einzelbäumen und 
Baumgruppen in der freien Landschaft“ wird nicht anerkannt. Aufgrund der vorhandenen 
Siedlungsstrukturen im Umfeld des Geltungsbereiches handelt es sich hier nicht um 
freie Landschaft. Zudem liegt die Ausgleichsfläche innerhalb des Geltungsbereiches 
wodurch sich für die Auswahl von Ausgleichsmaßnahmen der Maßnahmenblock 6 
„Siedlung“ der Hinweise zur Eingriffsregelung M-V (HzE) ergibt.  
Auf der geplanten Ausgleichsfläche befinden sich bereits Gehölze. Es ist zu erläutern, 
wie hier die Umsetzung einer Gehölzanpflanzung angedacht ist. Die Entfernung 
bestehender Gehölze zur Anpflanzung neuer Einzelbäume ist nicht zulässig. 
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3. Für die zulässige GRZ werden unterschiedliche Angaben im Textverlauf der 
Begründung von 0,4 und 0,3 (Seite 10) bzw. 0,2 (Seite 16). gemacht. Es wird um 
Klarstellung gebeten, welche GRZ festgesetzt wird. Die Eingriffsbilanzierung ist dann 
entsprechend zu überarbeiten. 
 

4. Die Ausgleichsmaßnahmen sind bezüglich Herstellung, Entwicklung und Unterhaltung 
entsprechend den Maßnahmenbeschreibungen in den HzE umfassend in Teil B textlich 
festzusetzen. Die Nummer der Maßnahme aus der Anlage 6 der HzE ist dabei eindeutig 
zu benennen. 

 
5. Externe Ausgleichsflächen sind vor Satzungsbeschluss grundbuchrechtlich mit der 

Eintragung einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit nach § 1090 BGB zur 
Unterlassung jeglicher Tätigkeiten, die der Entwicklung und dem dauerhaften Erhalt der 
Ausgleichsflächen für Zwecke des Naturschutzes entgegenstehen, zu sichern. Ein 
Nachweis über die erfolgte Eintragung ist der unteren Naturschutzbehörde vor 
Satzungsbeschluss vorzulegen. Nur so kann gewährleistet werden, dass die 
festgelegten Maßnahmen dauerhaft geduldet werden (auch von eventuellen 
Rechtsnachfolgern etc.) und alle Maßnahmen zu unterlassen sind, die der Zielsetzung 
der festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen zuwiderlaufen. 
Sofern ein Ökokonto in Anspruch genommen werden soll, so ist vor Satzungsbeschluss 
die Eignung eines konkreten Ökokontos mit der unteren Naturschutzbehörde 
abzustimmen und die Nutzung der Ökokontopunkte durch die Vorlage eines 
Reservierungs- bzw. Kaufvertrages nachzuweisen. 

 
6. Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sind ebenfalls in die Satzung Teil B 

aufzunehmen; u.a.: 
 Bodenverdichtungen sind zu vermeiden, dafür sind die Flächen vor dem Befahren 

mit Baumaschinen zu sichern oder es sind Bodenschutzmatten vorzusehen. 
 Nach den §§ 18 und 19 NatSchAG M-V geschützte Bäume dürfen im Wurzelbereich 

(Bodenoberfläche unter der Krone von Bäumen (Kronentraufbereich) zuzüglich 1,5 
m, bei Säulenform zuzüglich 5 m nach allen Seiten) nicht geschädigt werden. Dies 
ist insbesondere bei Baumaßnahmen zu beachten. Bei Bauarbeiten sind die 
aktuellen gesetzlichen Bestimmungen zum Baumschutz auf Baustellen (DIN 18920 
und R SBB) zu berücksichtigen. Aufschüttungen, Abgrabungen, 
Flächenversiegelungen sowie Abstellen und Lagern von Baufahrzeugen und 
Baumaterialien u.ä. sind im Wurzelbereich der geschützten Bäume unzulässig. 
Ausnahmen vom gesetzlichen Baumschutz bedürfen der vorherigen Zustimmung 
der zuständigen Naturschutzbehörde (hier Landkreis). 
 

 
Artenschutz: 
(Bearbeiter: Herr Labes, Tel: 03871 722-6833, E-Mail: stefan.labes@kreis-lup.de) 
 
Zur Einschätzung der Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG soll ein 
Artenschutzfachbeitrag erarbeitet werden und seine Ergebnisse in den Umweltbericht 
übernommen werden. Inhalt und Umfang des Fachbeitrages soll sich an den „Hinweisen zu 
den artenschutzrechtlichen Zugriffsverboten des § 44 Absatz 1 Bundesnaturschutzgesetz auf 
der Ebene der Bauleitplanung“ (LUNG M-V 2012) orientieren. Die Einschätzung kann sich 
demnach auf eine Relevanzprüfung und Potenzialabschätzung stützen und soll mindestens 
die Artengruppen Brutvögel, Fledermäuse, Amphibien und Reptilien beinhalten. 



 
Amt für Raumordnung und 
Landesplanung Westmecklenburg 
 

nachrichtlich: LK LUP (FG Bauleitplanung), WM V 550  

 
Landesplanerische Stellungnahme zum Vorentwurf über den Bebauungsplan Nr. 27 
„Kita am Neuen Teich“ i.V.m. der 10. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Lübz 
  
Frühzeitige Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
Ihre Schreiben vom: 13.01.2025  
Ihr Zeichen:    13.01.2025_hlz/köh_30279 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die angezeigten Planungsabsichten werden nach den Zielen, Grundsätzen und sonstigen 
Erfordernissen der Raumordnung gemäß Landesplanungsgesetz (LPlG) Mecklenburg-Vor-
pommern i. d. F. der Bekanntmachung vom 5. Mai 1998 (GVOBl. M-V 1998, S. 503, 613), 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13. Mai 2024 (GVOBl. M-V, S. 149), dem Landes-
raumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V) vom 27.05.2016, dem 
Regionalen Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg (RREP WM) vom 31.08.2011, 
den Kapiteln 4.1 Siedlungsentwicklung und 4.2 Wohnbauflächenentwicklung im Rahmen 
der Teilfortschreibung des RREP WM (TF SE) vom 7. Juni 2024 sowie dem Entwurf des 
Kapitels 6.5 Energie im Rahmen der Teilfortschreibung des RREP WM (TF E, Stand 
24.04.2024) beurteilt. 
 
Vorgelegte Unterlagen und Planungsziele 
Zur Bewertung haben der Vorentwurf über den Bebauungsplan Nr. 27 „Kita am Neuen 
Teich“ sowie der Vorentwurf über die 10. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Lübz bestehend aus Planzeichnung (Stand: November 2024) und Begründung vorgelegen.  
 
Gemäß den vorliegenden Unterlagen zum Vorentwurf besteht das Planungsziel in der Er-
richtung eines Kitaneubaus in der Stadt Lübz. Mit dem Neubau soll der Bedarf entsprechend 
der geforderten Kapazität für max. 180 Betreuungsplätze abgedeckt und dem Sanierungs-
stau entgegengewirkt werden. Die für die Kita vorgesehene ca. 1,5 ha umfassende Fläche 
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befindet im Osten der Stadt nördlich der „Neuen Straße“ und östlich des Planetariums und 
ist aktuell brach gefallen und unbebaut. Als Art der baulichen Nutzung soll auf ca. 1,3 ha 
eine Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung „Kindertagesstätte“ festgesetzt wer-
den. Daneben werden private Grünflächen und eine Fläche für Wald ausgewiesen. 
 
Um dem Entwicklungsgebot gemäß § 8 Abs. 2 BauGB Rechnung zu tragen, wird der wirk-
same Flächennutzungsplan der Stadt Lübz mit der 10. Änderung im Parallellverfahren ge-
ändert. Die bisherige Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Kleingartenanlage“ soll künftig 
als Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung „Kindertagesstätte“ dargestellt werden. 
 
Raumordnerische Bewertung 
Der Stadt Lübz wird gemäß Programmsatz 3.2.2 (1) Z RREP WM die Funktion eines Grund-
zentrums zugewiesen. Grundzentren sollen als Standorte für die Versorgung der Bevölke-
rung ihres Nahbereiches mit Gütern und Dienstleistungen des qualifizierten wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Grundbedarfes gesichert und weiterentwickelt werden (vgl. Pro-
grammsatz 3.2.2 (2) RREP WM).  
 
Mit der am 07.06.2024 erfolgten Bekanntmachung der Teilfortschreibung der Kapitel 4.1 
Siedlungsentwicklung und 4.2 Wohnbauflächenentwicklung des RREP WM liegt nunmehr 
eine neue Bewertungsgrundlage für die raumordnerische Einschätzung von Vorhaben der 
Siedlungs- und Wohnbauflächenentwicklung vor. Die Regelungen des RREP WM 2011 wer-
den damit ersetzt und finden keine Anwendung mehr. 
 
Gem. den Programmsätzen 4.1 (5) Z LEP M-V und 4.1 (5) Z TF SE ist der Siedlungsflä-
chenbedarf vorrangig innerhalb der bebauten Ortslagen durch Nutzung erschlossener 
Standortreserven sowie durch Neugestaltung und Verdichtung abzudecken. Außerhalb der 
bebauten Ortslagen sollen Bauflächen nur dann ausgewiesen werden, wenn nachweislich 
die innerörtlichen Baulandreserven ausgeschöpft sind, ein Flächenzugriff nicht möglich ist 
oder besondere Standortanforderungen dies rechtfertigen. Sofern dies nachweislich nicht 
umsetzbar ist, hat die Ausweisung neuer Siedlungsflächen in Anbindung an die Ortslage zu 
erfolgen.  
Der Vorhabenstandort ist planungsrechtlich dem Außenbereich zuzuordnen. In den vorlie-
genden Unterlagen werden keine Aussagen zu bestehenden Flächenpotenzialen im Stadt-
gebiet gemacht. Den Unterlagen ist jedoch zu entnehmen, dass am bestehenden Kita-
Standort die Anforderungen entsprechend dem Betreuungskonzept einer bewegungs-
freundlichen Kita nicht erbracht werden können. Der vorgesehene Standort liegt in direkter 
Anbindung an die vorhandene Bebauung und in räumlicher Nähe zu den schulischen Ein-
richtungen der Stadt. Vor diesem Hintergrund kann eine Vereinbarkeit zu den o.g. Pro-
grammsätzen hergestellt werden.  
 
In allen Teilen des Landes soll eine bedarfsgerechte Versorgung mit Einrichtungen der Kin-
der- und Jugendhilfe, insbesondere mit Angeboten der Kindertagesförderung sichergestellt 
werden. Sie sollen in dünn besiedelten ländlichen Räumen auch bei geringer Auslastung 
möglichst ortsnah vorgehalten werden (vgl. Programmsätze 5.4.3 (1) LEP M-V und 6.3.3 (1) 
RREP WM). Das Vorhaben entspricht diesen Programmsätzen.  
 
Weiterhin möchte ich darauf hinweisen, dass sowohl bei neuen Siedlungsvorhaben als auch 
beim vorhandenen Siedlungsbestand Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur Erzeu-
gung regenerativer Energie umgesetzt werden sollen (vgl. Programmsatz 4.1 (8) TF SE). 
Dem Plangeber wird empfohlen, sich im Bauleitplanverfahren vertieft mit diesem Sachver-
halt auseinanderzusetzen und zu prüfen, welche Möglichkeiten der Umsetzung im Rahmen 
des B-Plans Nr. 27 bestehen. 
 



Laut der Karte M 1:250.000 des LEP M-V und der Karte M 1:100.000 des RREP WM befin-
det sich der Vorhabenstandort in einem Vorbehaltsgebiet Tourismus (vgl. Programmsatz 
4.6 (4) LEP M-V) bzw. einem Tourismusentwicklungsraum (vgl. Programmsatz 3.1.3 (3) 
RREP WM).   
  
Bewertungsergebnis 
Der B-Plan Nr. 27 „Kita am Neuen Teich“ i. V. m. der 10. Änderung des Flächennutzungs-
plans der Stadt Lübz ist mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Landespla-
nung vereinbar. 
 
Abschließender Hinweis 
Die landesplanerische Stellungnahme bezieht sich auf die Ziele und Grundsätze der Raum-
ordnung und Landesplanung und greift der erforderlichen Prüfung durch die zuständige Ge-
nehmigungsbehörde nicht vor. Sie gilt nur solange, wie sich die Beurteilungsgrundlagen für 
das Vorhaben nicht wesentlich ändern.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
Gez. Knippenberg   
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Lisa Köhn

Von: Dirk Greifenstein <greifenstein.dirk@bvvg.de>
Gesendet: Montag, 27. Januar 2025 18:12
An: TöB
Betreff: Antwort: WG: Bebauungsplan Nr. 27 "Kita am neuen Teich" der Stadt Lübz, 

BVVG AZ: 2025 Gestattungen

Sehr geehrte Frau Köhn, 
 
vielen Dank für die Übermittlung der Unterlagen zu Ihrem o. g. Planungsvorhaben (Ihre zweite E-
Mail vom 13.01.2025). Uns liegen derzeit keine Informationen über Sachverhalte vor, die aus 
grundsätzlichen Erwägungen heraus gegen eine Realisierung Ihres Vorhabens bzw. dessen 
Änderung sprechen würden. Auf Grund des Umfangs und der Lage des hier angezeigten 
Planungsgebiete ist es wahrscheinlich, dass keine BVVG- Vermögenswerte unmittelbar von den 
geplanten Maßnahme und den späteren Vorhaben betroffen sind bzw. konnten wir bisher 
keine solchen identifizieren. Die BVVG verfügt aktuell in der Gemarkung LÜBZ über keine 
Eigentumsflächen mehr. Sollte sich der vorgenannte Umstand im Zuge des weiteren 
Planungsverfahrens konkretisieren und keine BVVG-Eigentumsflächen von den Vorhaben 
betroffen sein, erklären wir bereits hiermit den Verzicht auf die weitere Beteiligung daran in 
den beiden vorgenannten Gemarkungen. Im Fall einer Betroffenheit von BVVG-Flächen bitten 
wir Sie grundsätzlich um die Beachtung der nachfolgend aufgeführten Sachverhalte zu beachten: 
 
+ Jeglicher (zeitweilige oder dauerhafte) Inanspruchnahme von BVVG- Flächen wird, soweit nicht 
durch bestehende Verträge/Rechte bereits vereinbart, nur zugestimmt, wenn dies aus 
technischen oder anderen objektiven Gründen erforderlich ist und dazu im Vorfeld die 
entsprechenden vertraglichen Abreden nach den gültigen BVVG- Vertragsmustern (i. d. R. 
Kaufvertrag oder Gestattungsvertrag mit oder ohne dinglicher Sicherung) zu Stande kommen. 

+ Die BVVG geht davon aus, dass eine rechtzeitige flurstücks- und flächenkonkrete 
Antragstellung, soweit hier überhaupt erforderlich, zum Abschluss von Verträgen seitens 
des Maßnahmeträgers oder eines bevollmächtigten Dienstleistungsunternehmens erfolgen 
wird. 

 
+ Alle Flächen, die im Zuge der Maßnahme dauerhaft in Anspruch genommen werden und deren 
anderweitige zukünftige Nutzung dadurch ganz oder teilweise ausgeschlossen ist, sind von der 
BVVG zum jeweiligen Verkehrswert und nach den aktuell gültigen Vermarktungswegen 
anzukaufen. Das gilt auch für Flächen, die im Zuge ggf. erforderlicher Ausgleichsmaßnahmen in 
Anspruch genommen werden sollen oder für solche reserviert werden müssen. Ein 
bedingungsfreier Verkauf von BVVG-Flächen findet zz. nur noch in einem eingeschränkten 
Umfang und ggf. unter strikten Auflagen statt.   
 
+ Die BVVG geht davon aus, dass nach der Realisierung der geplanten Maßnahmen keine 
Veränderungen an dem betroffenen BVVG- Vermögensgegenstand eintreten werden, die dessen 
Wert bezüglich Nutzung und Verwertung negativ beeinträchtigen. Sollten solche Veränderungen 
gegenüber dem Zustand des Vermögensgegenstandes zum Zeitpunkt des Beginns der geplanten 
Maßnahme dennoch eintreten, geht die BVVG von einer Entschädigung im vollen Umfang des 
eingetretenen Wertverlustes aus bzw. behält sich das Recht zur Geltendmachung solcher 
Ansprüche ausdrücklich vor.  
 
+ Jegliche Flächeninanspruchnahme ist mit der BVVG und den jeweiligen Nutzern/Pächtern 
gesondert vertraglich zu regeln und an diese ggf. entsprechend gesondert zu entgelten. Die 
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BVVG stellt auf Anfrage die entsprechenden Informationen über Nutzer und Pächter zur 
Verfügung.  
+ Soweit im Zuge der Realisierung der Maßnahmen ein Territorium betroffen ist, in dem ein 
Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz läuft, ist die zuständige Flurneuordnungsbehörde am 
Planungs- und Realisierungsverfahren zu beteiligen.  
 
+ Die Vergewisserungspflicht über ggf. andere, parallel und/oder konkurrierende dingliche Rechte 
oder ggf. Bodenschatzbetroffenheit gem. Bergrecht an den betroffenen Grundstücken, 
insbesondere solcher nach § 9 GBBerG, liegt beim Maßnahmeträger bzw. von ihm 
bevollmächtigter Dritter. 
 
+ Die Abgabe dieser Stellungnahme führt nicht zur Beendigung oder Einstellung laufender 
Privatisierungsvorhaben im Rahmen unseres dazu bestehenden gesetzlichen Auftrages. Dies 
kann u. U. den zukünftigen Wechsel der jeweils am Planungsverfahren oder den später zu 
realisierenden Maßnahmen zu beteiligenden Eigentümer nach sich ziehen.   
 
Freundliche Grüße 
Dirk Greifenstein 
 
Dirk Greifenstein 
Gruppenleiter 
BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH 
Niederlassung Mecklenburg-Vorpommern 
Werner-von-Siemens-Straße 4 
19061 Schwerin 
Tel.:    +49 385 6434-240 
Fax:     +49 385 6434-133 
 
www.bvvg.de 
 
Geschäftsführung: Thomas Windmöller, Martin Kreienbaum 
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Ministerialrat Dr. Martin Hillebrecht von Liebenstein 
Sitz der Gesellschaft: Berlin 
Handelsregister: Amtsgericht Charlottenburg HRB 43990 
USt-ID: DE 151744803 
Berufskammer: IHK Berlin 
 
Die Datenschutz-Informationen der BVVG finden Sie unter: www.bvvg.de/datenschutz-informationen 
Eine Übersendung der Informationen in Papierform kann formlos angefordert werden. 
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Festpunkte der amtlichen geodätischen Grundlagennetze des Landes
Mecklenburg-Vorpommern
hier: B-Plan Bebauungsplan Nr. 27 "Kita am neuen Teich" der Stadt Lübz

Ihr Zeichen: 13.1.2025

Anlage:   Merkblatt über die Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte

Sehr geehrte Damen und Herren,

in dem von Ihnen angegebenen Bereich befinden sich keine Festpunkte der amtlichen
geodätischen Grundlagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Beachten Sie
dennoch für weitere Planungen und Vorhaben die Informationen im Merkblatt über die
Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte (Anlage).

Bitte beteiligen Sie auch die jeweiligen Landkreise und kreisfreien Städte als zuständige
Vermessungs- und Katasterbehörden, da diese im Rahmen von Liegenschaftsver-
messungen das Aufnahmepunktfeld aufbauen. Aufnahmepunkte sind ebenfalls zu
schätzen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Frank Tonagel
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(0385) 58848256039
www.lverma-mv.de
 

Hausanschrift:
 
 
 

LAiV, Abteilung 3
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19059 Schwerin
 

Öffnungszeiten Geoinformationszentrum:
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Fr.:

9.00 - 15.30 Uhr
9.00 - 12.00 Uhr

Bankverbindung:

IBAN:
BIC:

Deutsche Bundesbank,
Filiale Rostock
DE79 1300 0000 0013 001561
MARKDEF1130



M e r k b l a t t

über die Bedeutung und Erhaltung
der Festpunkte der amtlichen geodätischen Lage-, Höhen- und Schwerenetze

1. Festpunkte der Lagenetze sind Geodätische Grundnetzpunkte 

 (GGP), Benutzungsfestpunkte (BFP), Trigonometrische Punkte 

 (TP) sowie zugehörige Orientierungspunkte (OP) und Exzentren, 
 deren Lage auf der Erde durch Koordinaten mit Zentime-
 tergenauigkeit im amtlichen Lagebezugssystem festgelegt ist. Sie 
 bilden die Grundlage für alle hoheitlichen Vermessungen (Landes-
 vermessung und Liegenschaftskataster), aber auch für technische 
 und wissenschaftliche Vermessungen.
 Es gibt Bodenpunkte und Hochpunkte.
 Ein Bodenpunkt ist in der Regel ein 0,9 m langer Granitpfeiler, des-
 sen Kopf ca. 15 cm aus dem Erdreich herausragt. In Ausnahmefällen 
 kann der Pfeiler auch bodengleich gesetzt („vermarkt“) sein. Die 
 Pfeiler haben eine Kopffläche von 16 cm x 16 cm bis 30 cm x 30 cm 
 mit Bohrloch, eingemeißeltem Kreuz oder Keramikbolzen. Auf der 
 Kopffläche oder an den Seiten sind in Nordrichtung ein Dreieck , 
 in Südrichtung die Buchstaben „TP“ eingemeißelt. Andere Pfeiler 
 sind mit den Buchstaben O, FF, AF oder FW gekennzeichnet. In 
 Ausnahmefällen gibt es hiervon abweichende Vermarkungen auf 
 Bauwerken (Plastikkegel mit  und TP, Keramikbolzen u. a.).
 Bodenpunkte haben unter dem Granitpfeiler in der Regel eine 
 Granitplatte. 
 Hochpunkte sind markante Bauwerksteile (z. B. Kirchturm- oder 
 Antennenmastspitzen), die weithin sichtbar sind und als Zielpunkt 
 bei Vermessungen dienen.

2. Höhenfestpunkte (HFP) sind Punkte, die mit Millimetergenauigkeit 
 bestimmt und für die Normalhöhen im amtlichen Höhen-
 bezugssystem berechnet wurden. Sie bilden die Grundlage für 
 groß- und kleinräumige Höhenvermessungen, wie z. B. topogra-
 phische Vermessungen, Höhendarstellungen in Karten, Höhen-
 festlegungen von Gebäuden, Straßen, Kanälen u. a., auch für die 
 Beobachtung von Bodensenkungen.
 Als HFP dienen Metallbolzen („Mauerbolzen, Höhenmarken“). Sie 
 werden vorzugsweise im Mauerwerk besonders stabiler Bauwerke 
 (Kirchen, Brücken u. a.) so eingesetzt („vermarkt“), dass eine Mess-
 latte von 3,10 m Höhe jederzeit lotrecht auf dem Bolzen aufgehalten 
 werden kann.
 Im unbebauten Gelände sind die Bolzen an Pfeilern aus Granit 
 („Pfeilerbolzen“) angebracht. Diese Pfeiler haben eine Kopffläche 
 von 25 cm x 25 cm und ragen im Normalfall 20 cm aus dem Boden 
 hervor. Besonders bedeutsame Punkte sind unterirdisch vermarkt 
 (Unterirdische Festlegung - UF) und durch einen ca. 0,9 m langen 
 Granitpfeiler (16 cm x 16 cm) mit den Buchstaben „NP“ oberirdisch 
 gekennzeichnet. Im Normalfall ist er 2 m von der UF entfernt so ver-
 markt, dass sein Kopf ca. 15 cm aus dem Boden ragt.

3. Festpunkte der Schwerenetze (SFP) sind Punkte, für die mittels 
 gravimetrischer Messungen Schwerewerte im amtlichen Schwe-
 rebezugssystem ermittelt wurden. Sie sind mit einer Genauigkeit 
 von 0,03 mGal (1 mGal = 10-5 m/s²) bestimmt und bilden die 
 Grundlage für verschiedene praktische und wissenschaftliche 
 Arbeiten, z. B. auch für Lagerstättenforschungen.
 SFP sind mit Messingbolzen (Ø 3 cm mit Aufschrift „SFP“ und ), 
 Pfeilern oder Platten aus Granit vermarkt. Ihre Standorte befinden 
 sich auf befestigten Flächen an Gebäuden, in befestigten Straßen, 
 aber auch in unbefestigten Wegen. Sie sind allgemein sichtbar, be-
 hindern aber nicht den Verkehr. Die Granitplatten sind 60 cm x 
 60 cm bzw. 80 cm x 80 cm groß und mit einem eingemeißelten 
 Dreieck  gekennzeichnet. Im Kopf der Granitpfeiler befindet sich 
 ein flacher Bolzen.

4. Gesetzliche Grundlage für die Vermarkung und den Schutz von 
 Vermessungsmarken  ist das „Gesetz über das amtliche Geoinfor-

 mations- und Vermessungswesen (Geoinformations- und Ver-
 messungsgesetz - GeoVermG M-V)“ vom 16. Dezember 2010 
 (GVOBl. M-V S. 713).
 Danach ist folgendes zu beachten:

 Eigentümer und Nutzungsberechtigte  (Pächter, Erbbau-
 berechtigte u. ä.) haben das Ein- bzw. Anbringen von Vermessungs-
 marken (z. B. Pfeiler oder Bolzen) auf ihren Grundstücken und an 
 ihren baulichen Anlagen sowie das Errichten von Vermes-
 sungssignalen für die Dauer von Vermessungsarbeiten zu dulden. 
 Sie haben Handlungen zu unterlassen, die Vermessungsmarken 
 sowie ihre Erkennbarkeit und Verwendbarkeit beeinträchtigen 
 könnten. Hierzu zählt auch das Anbringen von Schildern, Brief-
 kästen, Lampen o. ä. über HFP, weil dadurch das lotrechte Aufstellen 
 der Messlatten auf den Metallbolzen nicht mehr möglich ist.

 Maßnahmen, durch die Vermessungsmarken gefährdet werden 
 können, sind unverzüglich der Vermessungs- und Geoinformations-
 behörde (siehe unten) mitzuteilen. Dieses gilt z. B., wenn Teile des 
 Gebäudes, an dem ein HFP angebracht ist, oder wenn als TP be-
 stimmte Teile eines Bauwerkes (Hochpunkt) ausgebessert, umge-
 baut oder abgerissen werden sollen. Gefährdungen erfolgen auch 
 durch Straßen-, Autobahn-, Eisenbahn-, Rohr- und Kabelleitungsbau. 
 Erkennt ein Eigentümer oder Nutzungsberechtigter, dass Vermes-
 sungsmarken bereits verlorengegangen, schadhaft, nicht mehr er
 kennbar oder verändert sind, so hat er auch dieses mitzuteilen.

 Mit dem Erdboden verbundene Vermessungsmarken werden von 
 kreisförmigen Schutzflächen umgeben. Der Durchmesser der 
 Schutzfläche beträgt 2 m, d. h., halten Sie bei Ihren Arbeiten min-
 destens 1 m Abstand vom Festpunkt! Zusätzlich werden diese 
 Vermessungsmarken in den meisten Fällen durch rot-weiße 
 Schutzsäulen oder Schutzbügel, die ca. 1 m neben der Vermes-
 sungsmarke stehen, kenntlich gemacht.

 Für unmittelbare Vermögensnachteile, die dem Eigentümer oder 
 dem Nutzungsberechtigten durch die Duldungspflicht oder die 
 Inanspruchnahme der Schutzfläche entstehen, kann eine angemes-
 sene Entschädigung in Geld gefordert werden.
 Der Entschädigungsanspruch verjährt in einem Jahr, die Verjährung 
 beginnt mit dem Ablauf des Jahres, in dem der Schaden entstanden 
 ist.

 Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig das 
 Betreten oder Befahren von Grundstücken oder baulichen Anlagen 
 für zulässige Vermessungsarbeiten behindert, unbefugt Vermes-
 sungsmarken (z. B. Pfeiler oder Bolzen) einbringt, verändert oder 
 entfernt, ihren festen Stand oder ihre Erkennbarkeit oder ihre 
 Verwendbarkeit gefährdet oder ihre Schutzflächen überbaut, ab-
 trägt oder verändert. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
 Geldbuße bis zu 5000 € geahndet werden.

 Eigentümer oder Nutzungsberechtigte können zur Zahlung von 
 Wiederherstellungskosten herangezogen werden, wenn durch ih-
 re Schuld oder durch die Schuld eines Beauftragten eine Vermes-
 sungsmarke entfernt, verändert oder beschädigt worden ist. 
 Eigentümern, Pächtern oder anderen Nutzungsberechtigten wird 
 daher empfohlen, in ihrem eigenen Interesse die Punkte so kennt-
 lich zu machen (z. B. durch Pfähle), dass sie jederzeit als Hindernis 
 für Landmaschinen oder andere Fahrzeuge erkannt werden können. 
 Die mit der Feldbestellung beauftragten Personen sind anzuhalten, 
 die Vermessungsmarken zu beachten. 

Dieses Merkblatt ist aufzubewahren und beim Verkauf oder bei der Verpachtung des Flurstücks, auf dem der GGP, BFP, TP, OP, HFP oder 

SFP liegt, an den Erwerber oder Nutzungsberechtigten weiterzugeben.

Fragen beantwortet jederzeit die zuständige untere Vermessungs- und Geoinformationsbehörde oder das

Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern    Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen

Lübecker Straße 289    19059 Schwerin

Telefon 0385 588-56312 oder 588-56267    Telefax 0385 588-56905 oder 588-48256260

E-Mail: Raumbezug@laiv-mv.de

Internet: http:// www.lverma-mv.de

Herausgeber: Druck:

© Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern Landesamt für innere Verwaltung
Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen Mecklenburg-Vorpommern   
Stand: März 2014 Lübecker Straße 287, 19059 Schwerin



Festlegungsarten der Festpunkte der geodätischen Lage-, Höhen- und Schwerenetze

TP (Meckl.) Steinpfeiler bis 35 cm x 35 cm 
(auch mit Keramikbolzen)*

SFP Messingbolzen Ø 3 cm SFP Granitplatte 60 cm x 60 cm oder 
80 cm x 80 cm

GGP Granitpfeiler 30 cm x 30 cm* oder
50 cm x 50 cm*

Hochpunkt (Turm Knopf u. a.) Markstein Granitpfeiler 16 cm x 16 cm 
mit „NP“

BFP/TP Granitpfeiler 16 cm x 16 cm 
(auch bodengleich)*

HFP Mauerbolzen (Ø 2 cm bis 5,5 cm) 
oder Höhenmarke

HFP Granitpfeiler 25 cm x 25 cm mit
seitlichem Bolzen und Stahlschutzbügel

TP Granitpfeiler 16 cm x 16 cm mit
Schutzsignal und Schutzsäulen

OP Granitpfeiler 16 cm x 16 cm mit
Schutzsäule

* Oft mit Schutzsäule(n) oder Stahlschutzbügel



Postanschrift: Hausanschrift:  

LPBK M-V LPBK M-V Telefon:  +49 385 2070 -0 

Postfach Graf-Yorck-Straße 6 Telefax:  +49 385 2070 -2198 

   E-Mail: abteilung3@lpbk-mv.de 

19048 Schwerin 19061 Schwerin Internet: www.brand-kats-mv.de 

   Internet:  www.polizei.mvnet.de 

 
Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange 

 

Bebauungsplan Nr. 27 "Kita am neuen Teich" der Stadt Lübz 

Ihre Anfrage vom 13.01.2025; Ihr Zeichen:       
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
zu dem im Bezug stehenden Vorhaben baten Sie das Landesamt für zentrale Aufgaben und 
Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern (LPBK M-V) um 
Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange. 
 
Aufgrund des örtlich begrenzten Umfangs Ihrer Maßnahme und fehlender Landesrelevanz ist das 
LPBK M-V als obere Landesbehörde nicht zuständig. 
 
Bitte wenden Sie sich bezüglich der öffentlichen Belange Brand- und Katastrophenschutz an den 
als untere Verwaltungsstufe örtlich zuständigen Landkreis bzw. zuständige kreisfreie Stadt. 
 
Außerhalb der öffentlichen Belange wird darauf hingewiesen, dass in Mecklenburg-Vorpommern 
Munitionsfunde nicht auszuschließen sind. 
 
Gemäß § 52 LBauO ist der Bauherr für die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
verantwortlich. 
Insbesondere wird auf die allgemeinen Pflichten als Bauherr hingewiesen, Gefährdungen für auf 
der Baustelle arbeitende Personen so weit wie möglich auszuschließen. Dazu kann auch die 
Pflicht gehören, vor Baubeginn Erkundungen über eine mögliche Kampfmittelbelastung des 
Baufeldes einzuholen. 
 
Konkrete und aktuelle Angaben über die Kampfmittelbelastung (Kampfmittelbelastungsauskunft) 
der in Rede stehenden Fläche erhalten Sie gebührenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst des 
LPBK M-V. 
 

Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik 
der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz 

Mecklenburg-Vorpommern 
Abteilung 3 

 

LPBK M-V, Postfach 19048 Schwerin  

 
MIKAVI Planung GmbH 
Mühlenstraße 28 
17349 Schönbeck 
 

  

bearbeitet von: Frau Thiemann-Groß 

Telefon: 0385 / 2070-2800 

Telefax: 0385 / 2070-2198 

E-Mail: abteilung3@lpbk-mv.de 

Aktenzeichen: LPBK-Abt3-TÖB-161-2025 

Schwerin, 13. Januar 2025 

 



- 2 - 

Auf unserer Homepage www.brand-kats-mv.de finden Sie unter „Munitionsbergungsdienst“ das 
Antragsformular sowie ein Merkblatt über die notwendigen Angaben. 
Ein entsprechendes Auskunftsersuchen wird rechtzeitig vor Bauausführung empfohlen. 
 
Ich bitte Sie in Zukunft diese Hinweise zu beachten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
 
 
gez. Cornelia Thiemann-Groß 
(elektronisch versandt, gültig ohne Unterschrift) 

 
 

http://www.brand-kats-mv.de/


0228 5504- 14.01.2025
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Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr

Nur per E-Mail:

Aktenzeichen Ansprechperson Datum,

45-60-00 /

Betreff:

Bezug: Ihr Schreiben vom

Frau

MIKAVI Planung GmbH
Mühlenstraße 28
17349 Schönbeck

Dietz

4573

Telefon E-Mail

baiudbwtoeb@bundeswehr.org

hier:

- Ihr Zeichen: E-Mail vom 13.01.202513.01.2025

Anforderung einer Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange

toeb@mikavi-planung.de

gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage werden Verteidigungs-
belange nicht beeinträchtigt. Es bestehen daher zum angegebenen Vorhaben seitens 
der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine Einwände.

Im Auftrag
Mit freundlichen Grüßen   

Dietz

BUNDESAMT FÜR
INFRASTRUKTUR, 
UMWELTSCHUTZ UND
DIENSTLEISTUNGEN DER 
BUNDESWEHR                          
                                                    
                                                    
                
                                           
Fontainengraben 200
53123 Bonn 
Postfach 29 63
53019 Bonn

Tel. 	+ 49 (0) 228 5504-0
Fax	 + 49 (0) 228 550489-5763

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. INFRASTRUKTUR

WWW.BUNDESWEHR.DE

REFERAT INFRA I 3

Allgemeine Information:
Im Zuge der Digitalisierung bitte ich Sie, Ihre Unterlagen in digitaler Form (E-Mail /Internetlink) 
bereitzustellen. Diese Vorgehensweise führt zu einer effizienten Arbeitsweise und schont die 
Umwelt. Sollte dies nicht möglich sein, bitte ich um Übersendung als Datenträger (CD, DVD, 
USB-Stick). Postalisch übermittelte Antragsunterlagen werden nur auf ausdrücklichen Wunsch 
zurückgesandt.



 

 
 

 

 

 

 

 

  

www.50hertz.com 

 

 
 

Bebauungsplan Nr. 27 "Kita am neuen Teich" der Stadt Lübz - Anforderung 

einer Stellungnahme gemäß § 4 Absatz 1 BauGB 

 

 

Sehr geehrte Frau Köhn, 

 

Ihr Schreiben haben wir dankend erhalten. 

  

Nach Prüfung der Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass sich im Plangebiet derzeit 

keine von der 50Hertz Transmission GmbH betriebenen Anlagen bef inden. Dazu zäh-

len z. B. Hochspannungsfreileitungen und -kabel, Umspannwerke, Nachrichtenverbin-

dungen sowie Ver- und Entsorgungsleitungen.  

  

Zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung äußern wir uns als Leitungs-

betreiber nicht. 

  

Diese Stellungnahme gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich und nur für die 

Anlagen der 50Hertz Transmission GmbH. 

  

Hinweis zur Digitalisierung: 

Für eine ef f iziente Identif izierung der (Nicht-) Betrof fenheit bitten wir bei künf tigen Be-

teiligungen nach Möglichkeit um Übersendung der Plangebietsf läche(n) sowie even-

tueller externer Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in einem standardisierten und ge-

oreferenzierten Geodatenaustauschformat (vorzugsweise als KML-Datei oder im 

SHP-Format inkl. PRJ-Datei). 

  

Freundliche Grüße 

  

50Hertz Transmission GmbH 

  

    

  

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrif t gültig.  

  

 
 
 

50Hertz Transmission GmbH 
 

 

OGZ 

Netzbetrieb Zentrale 

 

Heidestraße 2 

10557 Berlin 

 

Datum 

07.02.2025 

 

Unser Zeichen 

2025-000616-01-OGZ 

 

Ansprechpartner/in 

Frau Froeb 

 

Telefon-Durchwahl 

030/5150-6710 

 

Fax-Durchwahl 

 

 

E-Mail 

leitungsauskunft@50hertz.com 

 

Ihre Zeichen 

hlz/köh_30279 

 

Ihre Nachricht vom 

13.01.2025 

 

Vorsitzende des Aufsichtsrates 

Catherine Vandenborre 

 

Geschäftsführer 

Stefan Kapferer, Vorsitz 

Dr. Dirk Biermann 

Sylvia Borcherding 

Marco Nix 

 

 

Sitz der Gesellschaft 

Berlin 

 

Handelsregister 

Amtsgericht Charlottenburg 

HRB 84446 

 

Bankverbindung 

BNP Paribas, NL FFM 

BLZ 512 106 00 

Konto-Nr. 9223 7410 19 

IBAN: 

DE75 5121 0600 9223 7410 19 

BIC: BNPADEFF 

 

USt.-Id.-Nr. DE813473551 

 
 

50Hertz Tra n s m i ssio n Gm b H –  He id es tra ße 2  –  1 0 5 57  B erli n 

 
MIKAVI Planung GmbH 
Mühlenstraße 28  

17349 Schönbeck 

 

 



Geschäftsführung
Dirk Pohle

Tel. +49 341 3504-0
Fax +49 341 3504-100

E-Mail info@gdmcom.de

-Triebes

Amtsgericht Leipzig
HRB 15861

GDMcom GmbH
Maximilianallee 4, 04129 Leipzig

USt.-ID-Nr. DE813071383

Bankverbindung
IBAN DE98 1203 0000 0001 3655 84
BIC BYLADEM1001  |  Deutsche Kreditbank AG
Zertifiziert DIN EN ISO 9001  |  ISO/IEC 27001
ISO 45001  |  SCCP  |  DIN 14675  |  berufundfamilie
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GDMcom GmbH  |  Maximilianallee 4, 04129 Leipzig

Ansprechpartner Ute Hiller

Telefon 0341/3504-461

E-Mail leitungsauskunft@gdmcom.de

Unser Zeichen PE-Nr.: 00381/25
Reg.-Nr.: 00381/25

PE-Nr. bei weiterem 
Schriftverkehr bitte unbedingt 
angeben!

MIKAVI Planung GmbH 
Frau Lisa Köhn 
Mühlenstraße 28 
17349 Schönbeck

Datum 17.01.2025

Bebauungsplan Nr. 27 "Kita am neuen Teich" der Stadt Lübz - Vorentwurf

Ihre Anfrage/n vom: an: Ihr Zeichen:
E-Mail 13.01.2025 GDMCOM hlz/köh_30279

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf Ihre oben genannte/n Anfrage(n), erteilt GDMcom Auskunft zum angefragten Bereich für 
die folgenden Anlagenbetreiber:

Anlagenbetreiber Hauptsitz Betroffenheit Anhang
Erdgasspeicher Peissen GmbH Halle nicht betroffen  Auskunft Allgemein
Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen-
Sachsen) ¹

Schwaig b. 
Nürnberg nicht betroffen  Auskunft Allgemein

ONTRAS Gastransport GmbH ² Leipzig nicht betroffen  Auskunft Allgemein
VNG Gasspeicher GmbH ² Leipzig nicht betroffen  Auskunft Allgemein

1) Die Ferngas Netzgesellschaft mbH („FG“) ist Eigentümer und Betreiber der Anlagen der früheren Ferngas Thüringen-Sachsen GmbH 
(„FGT“), der Erdgasversorgungsgesellschaft Thüringen-Sachsen mbH (EVG) bzw. der Erdgastransportgesellschaft Thüringen-
Sachsen mbH (ETG).

2) Wir weisen darauf hin, dass die Ihnen ggf. als Eigentümerin von Energieanlagen bekannte VNG – Verbundnetz Gas AG, Leipzig, im 
Zuge gesetzlicher Vorschriften zur Entflechtung vertikal integrierter Energieversorgungsunternehmen zum 01.03.2012 ihr Eigentum 
an den dem Geschäftsbereich „Netz“ zuzuordnenden Energieanlagen auf die ONTRAS – VNG Gastransport GmbH (nunmehr 
firmierend als ONTRAS Gastransport GmbH) und ihr Eigentum an den dem Geschäftsbereich „Speicher“ zuzuordnenden 
Energieanlagen auf die VNG Gasspeicher GmbH übertragen hat. Die VNG – Verbundnetz Gas AG ist damit nicht mehr Eigentümerin 
von Energieanlagen.

Diese Auskunft gilt nur für den dargestellten Bereich und nur für die Anlagen der vorgenannten 
Unternehmen, so dass noch mit Anlagen weiterer Betreiber gerechnet werden muss, bei denen weitere 
Auskünfte einzuholen sind!

PE-Nr. 00381/25 - 17.01.2025 - Seite 1 von 4
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Bitte prüfen Sie, ob der dargestellte Bereich den Ihrer Anfrage enthält.

Karte: onmaps ©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH

Darstellung angefragter Bereich: 1 WGS84 - Geographisch (EPSG:4326) 53.459179, 12.049307

Mit freundlichen Grüßen
GDMcom GmbH

-Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig.-

Kostenlos mit BIL - BUNDESWEITES INFORMATIONSSYSTEM ZUR LEITUNGSRECHERCHE
https://portal.bil-leitungsauskunft.de/login

Anlagen: Anhang
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Anhang - Auskunft Allgemein

zum Betreff: Bebauungsplan Nr. 27 "Kita am neuen Teich" der Stadt Lübz - Vorentwurf

PE-Nr.: 00381/25
Reg.-Nr.: 00381/25

ONTRAS Gastransport GmbH
Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen-Sachsen)
VNG Gasspeicher GmbH
Erdgasspeicher Peissen GmbH

Im angefragten Bereich befinden sich keine Anlagen und keine zurzeit laufenden Planungen der/s oben 
genannten Anlagenbetreiber/s.
Wir haben keine Einwände gegen das Vorhaben.

Auflage:
Sollte der Geltungsbereich bzw. die Planung erweitert oder verlagert werden oder der Arbeitsraum die 
dargestellten Planungsgrenzen überschreiten, so ist es notwendig, eine erneute Anfrage durchzuführen.

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen vorgesehen sind, hat durch den Bauausführenden rechtzeitig 
- also mindestens 6 Wochen vor Baubeginn - eine erneute Anfrage zu erfolgen.

Weitere Anlagenbetreiber

Bitte beachten Sie, dass sich im angefragten Bereich Anlagen Dritter befinden können, für die GDMcom für die 
Auskunft nicht zuständig ist.

- Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig. –

PE-Nr. 00381/25 - 17.01.2025 - Seite 3 von 4



Reg.-Nr.:

Bearbeiter:

Maßstab:

gedruckt am:

Diese Karte ist nicht zur Maßentnahme geeignet.

00381/25

Hiller, Ute 17.01.2025

onmaps ©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH
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Lisa Köhn

Von: Seidel, Diane <diane.seidel@gascade.de> im Auftrag von Leitungsauskunft 
GASCADE <leitungsauskunft@gascade.de>

Gesendet: Dienstag, 11. Februar 2025 07:55
An: TöB
Betreff: AW: Bebauungsplan Nr. 27 "Kita am neuen Teich" der Stadt Lübz
Anlagen: Bebauungsplan Nr_ 27 _Kita am neuen Teich_ der Stadt Lübz.msg; BIL-Flyer-

Kommune_Jan-2021.pdf
Signiert von: leitungsauskunft@gascade.de

   
Aktenzeichen: 20250211-075041  

Sehr geehrte Damen und Herren,  

wir danken für die Übersendung der Unterlagen zu o. g. Vorhaben.  

Wir, die GASCADE Gastransport GmbH, antworten Ihnen zugleich auch im Namen und Auftrag der Anlagenbetreiber 
SEFE Energy GmbH (Rechtsnachfolgerin der WINGAS GmbH) sowie NEL Gastransport GmbH.  

Nach Prüfung des Vorhabens im Hinblick auf eine Beeinträchtigung unserer Anlagen teilen wir Ihnen mit, dass 
unsere Anlagen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht betroffen sind. Dies schließt die Anlagen der v. g. Betreiber mit 
ein.  

Für Kompensationsmaßnahmen muss sichergestellt sein, dass diese unsere Anlagen nicht beeinträchtigen und nicht 
im Schutzstreifen unserer Anlagen stattfinden werden. Erforderliche externe Flächen zur Deckung des 
Kompensationsbedarfs sind uns ebenfalls mit entsprechenden Planunterlagen zur Stellungnahme vorzulegen. Eine 
Auflistung der Flurstücke in der Begründung oder im Umweltbericht ist nicht ausreichend.  
   
Wir bitten Sie, uns am weiteren Verfahren zu beteiligen.  
   
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Anfragen zu Leitungsauskünften, Schachtgenehmigungen, TÖB-
Beteiligungen etc. an die oben genannten Anlagenbetreiber über das kostenfreie BIL-Onlineportal unter  

https://portal.bil-leitungsauskunft.de  

einzuholen sind.  
Bitte richten Sie daher Ihre zukünftigen Anfragen an uns, direkt an das o.g. BIL-Portal.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........  

BIL – Der Auskunftsdienst einer starken Kooperationsgemeinschaft  
Das BIL-Online-Portal ist eine Initiative und ein Zusammenschluss einer Vielzahl von Leitungsbetreibern. Gemeinsam 
mit seinen Kooperationspartnern stellt das BIL-Online-Portal eine umfassende, spartenübergreifende sowie 
bundesweite Online-Leitungsauskunft bereit. Die Nutzung des BIL-Online-Portals ermöglicht Ihnen, Ihre Bau-
/Planungsanfrage direkt online einfach und schnell zu formulieren. Bei Zuständigkeit erfolgt die Stellungnahme durch 
die jeweiligen Leitungsbetreiber und die rechtssichere Archivierung des gesamten Anfragevorganges vollständig 
digital und übersichtlich innerhalb des BIL-Online-Portals.  

Weitere Informationen über BIL können Sie der Seite http://bil-leitungsauskunft.de entnehmen.  

Welche personenbezogenen Daten unsererseits nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen erhoben und verarbeitet werden, können Sie unserer 
Datenschutzinformation nach Art. 13, 14 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) entnehmen. Diese finden Sie im Internet unter 
https://www.gascade.de/datenschutz.  

Mit freundlichen Grüßen  
   



2

GASCADE Gastransport GmbH  
   
Team Leitungsauskunft  
   
E-Mail: leitungsauskunft@gascade.de  
GASCADE Gastransport GmbH / Kölnische Straße 108-112 / 34119 Kassel, Germany  
   

 

www.gascade.de / GASCADE@LinkedIn 
 
Mit uns in die Wasserstoff-Zukunft: 
AquaDuctus 
Flow - making hydrogen happen  

 

   
 

   

   

 
GASCADE Gastransport GmbH 
Sitz der Gesellschaft: Kassel, Deutschland 
Handelsregister: Amtsgericht Kassel, HRB 13752 
Geschäftsführer: Dr. Christoph-Sweder von dem Bussche-Hünnefeld, Ulrich Benterbusch 
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Christian Ohlms 
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Lisa Köhn

Von: leitungsauskunft@wemag-netz.de
Gesendet: Dienstag, 4. März 2025 10:57
An: Lisa Köhn; TöB
Cc: leitungsauskunft@wemag-netz.de; Reimann, Maik (WNG-TRS); Loechel, 

Andreas (WNG-TRS)
Betreff: Stellungnahme: 10. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Lübz 

inkl. Bebauungsplan Nr. 27 "Kita am neuen Teich" der Stadt Lübz
Anlagen: 52480598_Paket_Lübz.zip

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für Ihre Anfrage zu unseren Versorgungsanlagen. 

Im Plangebiet befinden sich Netzanlagen der WEMAG Netz GmbH. Diese müssen im Zuge einer 
Baudurchführung gegebenenfalls umgelegt werden. 

Eine elektrotechnische Erschließung (netzanschluss@wemag-netz.de ) bzw. eine Netzanlagenumlegung 
(nutzungsrechte@wemag-netz.de ) im Plangebiet ist rechtzeitig bei der WEMAG Netz GmbH zu beantragen. 
Daher sollte dies mindestens 12 Monate vor Baubeginn erfolgen. Eine Erschließung ist kostenpflichtig. Bei der 
Netzanlagenumlegung können für Sie ebenfalls Kosten entstehen. Für eine Kostenermittlung benötigen wir 
unter Angabe der Vorgangsnummer 52480598 folgende Dokumente: 

 Amtlichen B-Plan 
 Parzellenplan, Bebauungsplan inkl. Leistungsbedarf 
 Bereich der Netzanlagenumlegung (Detailplan) 

Die WEMAG Netz GmbH ist in die Planungen frühzeitig einzubeziehen. Ein interner Planungsingenieur wird im 
Rahmen der Kostenermittlung benannt. Sofern der Antrag auf Netzanlagenumlegung nicht rechtzeitig erfolgt, so 
kann eine Verzögerung der Umsetzung des Bauvorhabens eintreten, welche die WEMAG Netz GmbH nicht zu 
vertreten hat.  

Für die elektrotechnische Erschließung des Plangebietes sind entsprechende Leitungstrassen nach DIN 1998 
sowie ein möglicher Trafostationsstandort (Flächengröße 4 x 6 [m]) vorzuhalten. Aktuell beträgt die Lieferzeit 
von Trafostationen mindestens 12 Monate ab Beauftragung der Erschließung. Ohne die Fertigstellung der neu 
zu errichtenden Trafostation ist eine Versorgung des Erschließungsgebietes vorübergehend nur mit 
eingeschränkter Leistung, ggfs. nur für Baustromversorgung ausreichend, möglich.  

Für alle Bau- und Planungsarbeiten an bzw. in der Nähe unserer Netzanlagen ist unsere „Schutzanweisung von 
Versorgungsleitungen und –anlagen“ zu beachten. Dieses Dokument ist für unser gesamtes Versorgungsgebiet 
verbindlich. Sie können es unter folgendem Pfad herunterladen: http://www.wemag-
netz.de/_einzelseiten/leitungsauskunft/index.html 

Mit diesem Schreiben erhalten Sie als Anlage einen Bestandsplan mit Lage und Verlauf unserer 
Versorgungsleitungen/ -anlagen. 

Jede Auskunft wird protokolliert und ist 4 Wochen ab Auskunftsdatum gültig. Weitere Informationen zur 
Gültigkeit finden Sie in der Schutzanweisung. 

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Anlagen anderer Versorgungsträger und Einspeiser von regenerativen Energien 
vorhanden sein können! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Ihre Leitungsauskunft der WEMAG Netz GmbH  
 
UNSER NETZ VERBINDET 
 

 
 
Ein Unternehmen der WEMAG-Unternehmensgruppe 
 

 
 

Von: Lisa Köhn <koehn@mikavi-planung.de>  
Gesendet: Montag, 13. Januar 2025 13:36 
An: poststelle@afrlwm.mv-regierung.de; poststelle@staluwm.mv-regierung.de; kontakt@bvvg.de; 
raumbezug@laiv-mv.de; abteilung3@lpbk-mv.de; BAIUDBwToeB@bundeswehr.org; 
leitungsauskunft@50hertz.com; leitungsauskunft@gdmcom.de; leitungsauskunft@gascade.de; 
leitungsauskunft@wemag-netz.de; Ute.Glaesel@telekom.de; koordinationsanfragen@KabelDeutschland.de; 
info@wazv-parchim-luebz.de; info@schwerin.ihk.de; karbow@lfoa-mv.de; o.blietz@ba.mv-regierung.de; 
landgesellschaft@lgmv.de; richtfunk.auskunft@vodafone.com; Sba-sn@sbv.mv-regierung.de; poststelle@sn.sbl-
mv.de; kirchenkreisverwaltung@elkm.de; TOEB.MV@bundesimmobilien.de; abteilung3@laiv-mv.de; 
toeb@lung.mv-regierung.de; info@hwk-omv.de; matthias.zieglowsky@ewe-netz.de; olaf.beck@stadtwerke-
luebz.de; wbv_dobbertin@wbv-mv.de 
Cc: Kevin Holz <holz@mikavi-planung.de> 
Betreff: WG: 10. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Lübz 
Priorität: Hoch 
 
WARNUNG: Diese E-Mail kam von außerhalb der Organisation. Klicken Sie nicht auf Links und öffnen Sie keine Anhänge, es sei 
denn, Sie kennen den Absender: "koehn@mikavi-planung.de" und wissen, dass der Inhalt sicher ist. 

Bitte diese Unterlagen/Anschreiben verwenden!! 
 

Von: Lisa Köhn  
Gesendet: Montag, 13. Januar 2025 13:26 
An: poststelle@afrlwm.mv-regierung.de; poststelle@staluwm.mv-regierung.de; kontakt@bvvg.de; 
raumbezug@laiv-mv.de; abteilung3@lpbk-mv.de; BAIUDBwToeB@bundeswehr.org; 
leitungsauskunft@50hertz.com; leitungsauskunft@gdmcom.de; leitungsauskunft@gascade.de; 
leitungsauskunft@wemag.com; Ute.Glaesel@telekom.de; koordinationsanfragen@KabelDeutschland.de; 
info@wazv-parchim-luebz.de; info@schwerin.ihk.de; karbow@lfoa-mv.de; o.blietz@ba.mv-regierung.de; 
landgesellschaft@lgmv.de; richtfunk.auskunft@vodafone.com; Sba-sn@sbv.mv-regierung.de; poststelle@sn.sbl-
mv.de; kirchenkreisverwaltung@elkm.de; TOEB.MV@bundesimmobilien.de; abteilung3@laiv-mv.de; 
toeb@lung.mv-regierung.de; info@hwk-omv.de; matthias.zieglowsky@ewe-netz.de; olaf.beck@stadtwerke-
luebz.de; wbv_dobbertin@wbv-mv.de 
Cc: Kevin Holz <holz@mikavi-planung.de> 
Betreff: 10. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Lübz 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Auftrag der Stadt Lübz beteiligen wir Sie gemäß § 4 Abs. 1 BauGB als Träger öƯentlicher Belange am o.g. 
Vorhaben. 
 
Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme vorzugsweise an folgendes Postfach: 
 
toeb@mikavi-planung.de 
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Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
  
Lisa Köhn 
  

 

MIKAVI Planung GmbH 
Mühlenstraße 28 
17349 Schönbeck 
koehn@mikavi-planung.de 
www.mikavi-planung.de 
Tel. +49 3968 2111790 
  

 

  Geschäftsführerin: Christiane Leddermann 
– Amtsgericht Neubrandenburg – HRB 21550 – 

 
 

WEMAG-Netz GmbH | Obotritenring 40 | 19053 Schwerin 
Geschäftsführer: Janett Drewke, Tim Stieger, Sebastian Winter  
Amtsgericht Schwerin | HRB 9319  
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Maßstab

Blatt

Sicht

Datum

Name

VsB

AsBONB

TI NL

PTI

AT/Vh-Bez.: AT/Vh-Nr.:

Bemerkung: Lübz, Neuer Teich

05.02.2025

#21.06.2007# Ute Glaesel P

1Lübz

Mecklenburg-Vorpommern

Ost

Kein aktiver Auftrag Kein aktiver Auftrag

1

1:500

Lageplan

N

S

W E



 

Die Kabelschutzanweisung steht für Sie in 
folgenden Sprachen zur Verfügung: 

 
  

Aby wyświetlić instrukcję ochrony kabla w języku polskim, kliknij tutaj 
Für die Kabelschutzanweisung in Polnisch klicken Sie bitte hier PL 

For the instructions on protecting cables in Englisch, please click here 
Für die Kabelschutzanweisung in Englisch klicken Sie bitte hier GB 

Cliquez ici pour les consignes de protection des câbles en français 
Für die Kabelschutzanweisung in Französisch klicken Sie bitte hier FR 

Para las instrucciones de protección de cables en español, haga clic aquí 
Für die Kabelschutzanweisung in Spanisch klicken Sie bitte hier ES 

Pro Instruktáž k ochraně kabelů v češtině klikněte zde 
Für die Kabelschutzanweisung in Tschechisch klicken Sie bitte hier CZ 

Diese finden Sie in deutscher Sprache ab Seite 2. 
 D 

Для просмотра руководства по защите кабельных трасс на русском языке, 
пожалуйста, нажмите здесь 
Für die Kabelschutzanweisung in Russisch klicken Sie bitte hier 

RUS 

TR Kablo koruma talimatı'nın Türkçesi için lütfen tıklayınız 
Für die Kabelschutzanweisung in Türkisch klicken Sie bitte hier 

Kliknite ovde da biste videli uputstvo za zaštitu kablova na srpskom jeziku 
Für die Kabelschutzanweisung in Serbisch klicken Sie bitte hier SRB 

 

Za upute za zaštitu kabela na hrvatskom jeziku kliknite ovdje 
Für die Kabelschutzanweisung in Kroatisch klicken Sie bitte hier HR 

 

https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_pl
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_pl
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_gb
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_gb
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_fr
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_fr
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_es
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_es
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_cz
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_cz
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_rus
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_rus
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_rus
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_tr
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_tr
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_sr
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_sr
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_hr
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_hr
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Kabelschutzanweisung 
Anweisung zum Schutze unterirdischer Telekommunikationslinien der Deutschen Telekom bei Arbeiten 
Anderer 
 

 Bearbeitet und herausgegeben von der Telekom Deutschland GmbH 
 
Telekommunikationslinien als Bestandteil des Telekommunikationsnetzes der Telekom Deutschland GmbH 
sind alle unter- oder oberirdisch geführte Telekommunikationskabelanlagen, einschließlich ihrer zugehörigen 
Schalt- und Verzweigungseinrichtungen, Masten und Unterstützungen, Kabelschächte und Kabelkanalrohre, 
sowie weitere technische Einrichtungen, die für das Erbringen von öffentlich zugänglichen 
Telekommunikationsdiensten erforderlich sind (§ 3 Nr. 64 TKG).  
Unterirdisch verlegte Telekommunikationslinien können bei Arbeiten, die in ihrer Nähe am oder im Erdreich 
durchgeführt werden, leicht beschädigt werden. Durch solche Beschädigungen wird der für die Öffentlichkeit 
wichtige Telekommunikationsdienst der Telekom Deutschland GmbH erheblich gestört. Beschädigungen an 
Telekommunikationslinien sind nach Maßgabe der § 317 StGB strafbar, und zwar auch dann, wenn sie 
fahrlässig begangen werden. Außerdem ist derjenige, der für die Beschädigung verantwortlich ist, der Telekom 
Deutschland GmbH zum Schadensersatz verpflichtet. Es liegt daher im Interesse aller, die solche Arbeiten 
durchführen, äußerste Vorsicht walten zu lassen und dabei insbesondere Folgendes genau zu beachten, um 
Beschädigungen zu verhüten. 
 
1. Bei Arbeiten jeder Art am oder im Erdreich, insbesondere bei Aufgrabungen, Pflasterungen, Bohrungen, 
Baggerarbeiten, Grabenreinigungsarbeiten, Setzen von Masten und Stangen, Eintreiben von Pfählen, Bohrern 
und Dornen, besteht immer die Gefahr, dass Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH 
beschädigt werden. 
 
2. Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH werden nicht nur in oder an öffentlichen 
Verkehrswegen, sondern auch durch private Grundstücke (z.B. Felder, Wiesen, 
Waldstücke, Hausgrundstücke) geführt. Die Telekommunikationslinien werden 
gewöhnlich auf einer Grabensohle (Verlegetiefe VT)) von 60 cm (in Einzelfällen 40 cm) bis 
100 cm ausgelegt. Gemäß § 127 Abs 7 TKG ist aber auch eine mindertiefe Verlegung 
gestattet, wie etwa im Trenchingverfahren (s. Seite 8) eingebrachte 
Telekommunikationslinien und andere Verlegungen in geringerer Tiefe.  
Beim Trenching werden durch Säge- oder Frästechnik verschieden breite und tiefe Schlitze bzw. Gräben direkt 
in Böden, Asphalt und Beton eingebracht, in welche Rohre mit Glasfaserkabeln eingelegt werden. 
Eine abweichende Tiefenlage ist bei Telekommunikationslinien wegen Kreuzungen anderer Anlagen, infolge 
nachträglicher Veränderung der Deckung durch Straßenumbauten u. dgl. und aus anderen Gründen möglich. 
Kabel können in Röhren eingezogen, mit Schutzhauben aus Ton, mit Mauersteinen o.ä. abgedeckt, durch 
Trassenwarnband aus Kunststoff, durch elektronische Markierer gekennzeichnet oder frei im Erdreich verlegt 
sein. Röhren, Abdeckungen und Trassenwarnband aus Kunststoff schützen die Telekommunikationslinien 
jedoch nicht gegen mechanische Beschädigungen. Sie sollen lediglich den Aufgrabenden auf das 
Vorhandensein von Telekommunikationslinien aufmerksam machen (Warnschutz). 
 

V
T Ü
b
d
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Bei Beschädigung von Telekommunikationslinien 1 der Telekom Deutschland GmbH, kann Lebensgefahr für 
damit in Berührung kommende Personen bestehen.  
 
Von unbeschädigten Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH mit isolierender 
Außenhülle gehen auf der Trasse keine Gefahren aus.   
 
Von Erdern und erdfühlig verlegten Kabeln (Kabel mit metallischem Außenmantel) können insbesondere bei 
Gewitter Gefahren ausgehen. Gem. DIN VDE 0105 Teil 100, Abschnitt 6.1.3 Wetterbedingungen, sollen bei 
Gewitter die Arbeiten an diesen Anlagen eingestellt werden. 
 

Glasfaserkabel sind auf der Kabelaußenhülle mit einem  gekennzeichnet. Hier kann es bei einem direkten 
Hineinblicken in den Lichtwellenleiter zu einer Schädigung des Auges kommen.  Bei Beschädigung von 
Telekommunikationslinien gilt immer: 
Alle Arbeiter müssen sich aus dem Gefahrenbereich der Kabelbeschädigung entfernen. Die Telekom 
Deutschland GmbH ist unverzüglich und auf dem schnellsten Wege zu benachrichtigen, damit der Schaden 
behoben werden kann.  
 
3. Vor der Aufnahme von Arbeiten am oder im Erdreich der unter Ziffer 1 bezeichneten Art ist deshalb entweder 
über das Internet unter der Adresse https://trassenauskunftkabel.telekom.de oder bei der für das Leitungsnetz 
zuständigen Niederlassung (Telekontakt: 0800/3301000) festzustellen, ob und wo in der Nähe der Arbeitsstelle 
Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH liegen, die durch die Arbeiten gefährdet werden 
können. 
 
Teilweise sind Telekommunikationslinien metallfrei ausgeführt und mit elektronischen Markierern 
gekennzeichnet. Diese Markierer (Frequenzen der passiven Schwingkreise gemäß 3M-Industriestandard 
101,4 kHz) sind im Lageplan mit             dargestellt und mit geeigneten marktüblichen Ortungsgeräten sicher zu 
lokalisieren. 
 
4. Sind Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH vorhanden und sind die Planunterlagen 
offensichtlich fehler- oder lückenhaft, nicht lesbar bzw. missverständlich oder enthält der erstellte Planauszug 
überhaupt keine Informationen, weder einen Planhintergrund noch sichtbare Trassenverläufe, so ist die 
Aufnahme der Arbeiten der zuständigen Niederlassung rechtzeitig vorher schriftlich, in eiligen Fällen telefonisch 
voraus, mitzuteilen, damit - wenn nötig, durch Beauftragte an Ort und Stelle - nähere Hinweise über deren Lage 
gegeben werden können.  
 
5. Jede unbeabsichtigte Freilegung bzw. Beschädigung von Telekommunikationslinien der Telekom 
Deutschland GmbH ist der zuständigen Niederlassung unverzüglich und auf dem schnellsten Wege zu melden. 
Ist ein direkter Ansprechpartner nicht bekannt, so kann eine Schadensmeldung über die App „Trassen 
Defender“ (erhältlich im Google Playstore und Apple Store), https://trassenauskunftkabel.telekom.de 
„Kabelschaden melden“ oder unter 0800/3301000 gemeldet werden. Bei Nachfragen des Sprachcomputers 
bitte immer „Kabelschaden“ angeben. 
 
Freigelegte Telekommunikationslinien sind zu sichern und vor Beschädigung und Diebstahl zu schützen. Die 
Erdarbeiten sind an Stellen mit freigelegten Kabeln bis zum Eintreffen des Beauftragten der Telekom 
Deutschland GmbH einzustellen. 
 
6. Bei Arbeiten in der Nähe von unterirdischen Telekommunikationslinien dürfen spitze oder scharfe Werkzeuge 
(Bohrer, Spitzhacke, Spaten, Stoßeisen) nur so gehandhabt werden, dass sie höchstens bis zu einer Tiefe von 

 
1 Betrieben werden u.a.: 

-Telekomkabel (Kupferkabel und Glasfaserkabel) 

- Telekomkabel mit Fernspeisestromkreisen 

- Kabel (Energiekabel), die abgesetzte Technik mit Energie versorgen  

 

https://trassenauskunftkabel.telekom.de/
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/
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10 cm über der Telekommunikationslinie in das Erdreich eindringen. Für die weiteren Arbeiten sind stumpfe 
Geräte, wie Schaufeln usw., zu verwenden, die möglichst waagerecht zu führen und vorsichtig zu handhaben 
sind. Spitze Geräte (Dorne, Schnurpfähle) dürfen oberhalb von Telekommunikationslinien nur eingetrieben 
werden, wenn sie mit einem fest angebrachten Teller oder Querriegel versehen sind, um ein zu tiefes Eindringen 
zu verhindern und damit eine Beschädigung der Telekommunikationslinien sicher auszuschließen. Da mit 
Ausweichungen der Lage oder mit breiteren Kabelrohrverbänden gerechnet werden muss, sind die gleichen 
Verhaltensmaßnahmen auch in einer Breite bis zu 50 cm rechts und links der Telekommunikationslinie zu 
beachten. Bei der Anwendung maschineller Baugeräte in der Nähe von Telekommunikationslinien ist ein 
solcher Abstand zu wahren, dass eine Beschädigung der Telekommunikationslinie ausgeschlossen ist. Ist die 
Lage oder die Tiefenlage nicht bekannt, so ist besondere Vorsicht geboten. Gegebenenfalls muss der Verlauf 
der Telekommunikationslinie durch in vorsichtiger Arbeit herzustellender Querschläge ermittelt werden. 
 
7. In Gräben, in denen Kabel freigelegt worden sind, ist die Erde zunächst nur bis in die Höhe des Kabelauflagers 
einzufüllen und fest zu stampfen. Dabei ist darauf zu achten, dass das Auflager des Kabels glatt und steinfrei ist. 
Sodann ist auf das Kabel eine 10 cm hohe Schicht loser, steinfreier Erde aufzubringen und mit Stampfen 
fortzufahren, und zwar zunächst sehr vorsichtig mittels hölzerner Flachstampfer. Falls sich der Bodenaushub 
zum Wiedereinfüllen nicht eignet, ist Sand einzubauen. Durch Feststampfen steinigen Bodens unmittelbar über 
dem Kabel kann dieses leicht beschädigt werden. 
 
8. Bei der Reinigung von Wasserdurchlässen, um die Telekommunikationslinien herumgeführt sind, sind die 
Geräte so vorsichtig zu handhaben, dass die Telekommunikationslinien nicht beschädigt werden. 
 
9. Jede Erdarbeiten ausführende Person oder Firma ist verpflichtet, alle gebotene Sorgfalt aufzuwenden. 
Insbesondere müssen Hilfskräfte genauestens an- und eingewiesen werden, um der bei Erdarbeiten immer 
bestehenden Gefahr einer Beschädigung von Telekommunikationslinien zu begegnen. Nur so kann sie 
verhindern, dass sie zum Schadenersatz herangezogen wird. 
 
10. Die Anwesenheit eines Beauftragten der Telekom Deutschland GmbH an der Aufgrabungsstelle hat keinen 
Einfluss auf die Verantwortlichkeit des Aufgrabenden in Bezug auf die von der Person verursachten Schäden 
an Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH. Der Beauftragte der Telekom Deutschland 
GmbH hat keine Anweisungsbefugnis gegenüber den Arbeitskräften der die Aufgrabung durchführenden 
Firma. 
 
11. Bitte beachten Sie, dass es aufgrund von nachträglicher Bautätigkeit zu Veränderungen in der Verlegetiefe 
der Telekommunikationslinien kommen kann! Im Bereich von Verbindungsmuffen, Rohrunterbrechungen und 
Kabelverbänden ist mit größeren Ausbiegungen der Kabellage zu rechnen! 
Im Bereich der Kabeleinführungen von Multifunktionsgehäusen, Kabelverzweigern und sonstigen 
Verteileinrichtungen ist besondere Vorsicht geboten. 
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Erläuterungen der Zeichen und Abkürzungen in den Lage-
plänen der Telekom Deutschland GmbH 

Bearbeitet und herausgegeben von der Telekom Deutschland GmbH Stand: 04.04.2023 

  

 Kabelrohrtrasse mit mindestens einem Rohr  
 Kabeltrasse alle Kabel erdverlegt 
 Kabeltrasse oberirdisch verlegt 
  
  
 Betriebsgebäude 
  
 Kabelrohrverband aus 2 x 3 Kabelkanalrohren (KKR -Außendurchmesser 110 mm) 
 Kabelschacht mit 2 Einstiegsöffnungen 
 Kabelschacht mit 1 Einstiegsöffnung 
  
 Kabelkanal aus Kabelkanalformstein (KKF) mit 2 Zugöffnungen 
  
 Abzweigkasten mit Erdkabel zum Abschlusspunkt des Liniennetzes (APL) im Gebäude 
  
 Querschnittsbild der in einer Trasse verlaufenden Telekommunikationsanlage: 
                                        40      7x12 hier: 2 Erdkabel und 4 Kunststoffrohre (Außendurchmesser 40 mm) und ein SNRV 7x12 
  
  
                               0,4 Übd hier: 3 Betonformsteine und 1 Stahlhalbrohr doppelt mit einer Überdeckung (Übd) von 0,4m 
  
  
 Rohr-Unterbrechungsstelle 
  
 Im Erdreich verbliebener Teil eines aufgegebenen Kabelschachtes mit nicht im Betrieb 

befindlichen vorhandenen Erdkabel und aufgegebener vorhandener Verbindungsstelle 
  

Mit Halbrohren bzw. Schraubklemmfitting überbrückte Rohr-Unterbrechungsstelle 
  
 Abzweigkasten / Unterflurbehälter mit unbelegter Kabelkanal-Hauszuführung 
  
 Kabelschacht, verschlossen / Kabelschacht, verschlossen und elektronisch geschützt 
  
 Kabelverzweiger / Gf-Netzverteiler / Einspeisepunkt 230VAC / Abgesetzte EVs-Gruppe 
  
 Rohrende, Beginn der Erdkabelverlegung 
  
 Abzweigmuffe mit Erdkabel zum Telefonhäuschen, -zelle, -haube, -säule, Telestation 
  
 Unmittelbar im Erdreich ausgelegtes Telekom-Kabel; abgedeckt 
 - mit Mauerziegel oder Abdeckplatten, (kann auch doppelt abgedeckt sein) 
  
 - mit Kabelabdeckhauben 
  
 - zwei Kabel mit Trassenwarnband  
  
                 6,5 2 Kabelschutzrohre aus Kunststoff, Stahl, verzinktem Stahl oder Beton; 
 ab der Strichlinie in Pfeilrichtung 6,5 m lang 
  
  
 Kabelmarke (aus Kunststoff) oder Kabelmerkstein (aus Beton) 
  

T DP BP 
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 Kabelmarke mit elektronischem Markierer 
  
 elektronischer Markierer ohne Kabelmarke (unterirdisch verlegt) 
  
  
 Kennzeichnung der Einmessachse durch eine Strichlinie, auf die alle Abstand-Maße 
                         4     5     6 zum Kabelverband (Kabel Nr. 4 bis 6) bezogen sind. 
  
             oder   Hinweis auf Gefährdung durch Fernspeisung, soweit der Grenzwert nach VDE 800, Teil 3 

überschritten wird und Ortsspeisung mit 230 V(AC)/400V(DC) 
Gefährdung durch: 

             Betriebsspannung 

                G Kurzzeitbeeinflussung durch Gewitter 

                K Kurzzeitbeeinflussung aus elektr. Energieanlagen < 3 Sekunden 

                L Langzeitbeeinflussung aus elektrischen Energieanlagen ≥3 Sekunden 

             G Betriebsspannung, und Kurzzeitbeeinflussung durch Gewitter 

             K Betriebsspannung und Kurzzeitbeeinflussung aus elektr. Energieanlagen < 3 Sekunden 

             L Betriebsspannung, Langzeitbeeinflussung und eventuell Kurzzeitbeeinflussung 

  

                                           SL Schirmleiter über Erdkabel 
  
  
 - Fremdes Starkstromkabel / fremdes Fernmeldekabel (+Text) 
  
+  +   +  + - Rohrleitung für flüssige oder gasförmige Stoffe (Gas, Wasser, Erdöl, Fernheizung) 
  
 Erder aus Kupferseil / verzinktem Stahldraht als Oberflächenerder 
  
 Oberflächenerder mit abschließendem Tiefenerder (Erdungsstab) 
  
                                    Korr Meßp Korrosionsschutzseinrichtung / Potentialmess- oder -abgleichpunkt in EVz-Säule 
  
                                    EMP Erdkabelmesspunkt 
  
 über Stichkabel angeschlossene Wannenmuffe mit ZWR in direkter Nähe an einer Muffe / BK-

Verstärkergehäuse 
  
 Muffe mit über Stichkabel angeschlossener Wannenmuffe mit ZWR in >2m Entfernung zu einer 

VS 
  
  
            M Mast, Beginn der Luftkabelverlegung  
  
  
 Abschlusspunkt des Liniennetzes (APL) Kupfer 

  # Glasfaser-Abschlusspunkt (Gf-AP) 

  

 Vorkriegstrasse: Die in diesem Trassenabschnitt verlegten Erdkabel oder Außenrohre wurden 
vor 1946 verlegt oder das Verlegedatum ist nicht bekannt. 

 

  

 

T 

 

VKT 
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Hinweise zum Lesen der Planauskünfte 
 
Telekommunikationslinien werden als Einstrichdarstellung im Lageplan dargestellt. Der tatsächliche Umfang 
der Anlage ist der Querschnittsdarstellung zu entnehmen. 
 
Lediglich die in den Plänen vermerkten Maße (nicht die zeichnerische Darstellung!) geben einen Anhalt für die 
Lage der dargestellten Telekommunikationslinien. Einmessungen an Kabelrohrverbänden beziehen sich auf 
die Mitte der Kabelschacht-Abdeckung. Alle Maße sind in Meter vermerkt. 
 
Kreuzungen und Näherungen von Starkstromkabeln und Rohrleitungen sind nur eingezeichnet worden, soweit 
sie bei Arbeiten an den Telekommunikationslinien vorgefunden wurden oder in anderer Weise nachträglich 
bekanntgeworden sind. 
 
Oberflächenmerkmale und deren Abkürzungen sind der DIN 18 702 „Zeichen für Vermessungsrisse, 
großmaßstäbige Karten und Pläne“ zu entnehmen. 
 
Sind an den Trassenabschnitten keine Angaben zu Verlegeart und Verlegetiefe bzw. Überdeckung hinterlegt, 
so gelten die Hinweise entsprechend Ziffer 2. 
Weichen die Angaben von Ziffer 2 ab, so haben die Trassenabschnitte eine Kennzeichnung, die aus 1 bis 3 
Angaben besteht: 
▪ Verlegeart 
▪ Verlegetiefe oder Überdeckung 
▪ Gefährdung durch Spannung bzw. Beeinflussung 
 

Beispiel:  VP 0.8  Beispiel:  TR4 Übd 0.3 
  
Kabel mit Verlegepflug eingepflügt 
Verlegetiefe 0,8m 
Gefährdung durch Betriebsspannung 

Rohr/SNRV mit Makrotrenching eingebracht 
mit einer Überdeckung von 0,3m 

 
Die Kennzeichnung der Verlegeart und der Verlegetiefe wird an den Trassen sukzessive von einer manuellen 
auf eine automatisierte Darstellung umgestellt. Daher sind in den Planauskünften zwei verschiedene 
Darstellungen anzutreffen: 
In der Spalte „Kurztext“ ist die neue automatisierte Darstellung und in der Spalte „alter Kurztext“ die bisherige. 
Siehe Seite 8. 
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Kennzeichnung der Verlegeart 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurztext Verlegeart alter Kurztext 

MT Graben / erdverlegte Kabeltrasse mit Mindertiefe 
Trasse mit unbekannter Lage 

 

TR1 Rohr/SNRV mit Nanotrenching eingebracht  

TR2 Rohr/SNRV mit Microtrenching eingebracht  

TR3 Rohr/SNRV mit Minitrenching eingebracht  

TR4 Rohr/SNRV mit Makrotrenching eingebracht  

VP Kabel mit Verlegepflug eingepflügt  

VP Rohr mit Verlegepflug eingepflügt  

BV Rohr mit Bodenverdrängung eingebracht  

SCH Schießstrecke  

SB Rohr mit Spülbohrverfahren eingebracht  

BS Bohrstrecke  

BR An bzw. in einer Brücke geführtes Rohr BR 

TN Kabel in einem begehbaren Tunnel TN 

DÜ Rohr in einem Düker DÜ 

MVAK Kabel welches in einem Abwasserkanal mitverlegt ist MVAK 

MVFK Kabel welches in einem Frischwasserkanal mitverlegt ist MVFK 

PRIV Rohr vom Kunden verlegt PRIV 

MT1 

MT2 

MT3 

MT4 

BV 

SB 

VP 

VP 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACHTUNG, 
KABEL! 
Kabelschäden bei Tiefbauarbeiten? 
Vorbeugen und schnell reagieren, 
wenn es doch einmal passiert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herausgeber:                          
Deutsche Telekom Technik 
GmbH Landgrabenweg 151 
53227 Bonn 

NEUE 
VERSION

 

Trassen Defender 2 



KLEINE KABEL, GROSSE FOLGEN 

Kommen bei Tiefbauarbeiten Maschinen zum Einsatz, etwa 
beim Ausschachten, ist besondere Vorsicht gefragt. Denn 
schon kleine Beschädigungen an Telekommunikations-
leitungen können große Folgen haben. 

 
Dabei kommt es nicht auf die Größe an: Nicht nur 
Beschädigungen an großen Kabelanlagen haben enorme 
Auswirkungen, auch bei kleinen Kabeln oder Röhrchen sind die 
Folgen oft größer als gedacht – vor allem, wenn Glasfaserkabel 
betroffen sind: 

▪ Hilfsbedürftige erreichen durch den Ausfall der 
Notrufleitungen unter Umständen weder Rettungsdienst, 
Polizei, noch Feuerwehr. 

▪ Kunden können durch den Ausfall der EC-Lesegeräte in 
Geschäften nicht mehr mit Karte zahlen. 

▪ In meist tausenden Haushalten fallen das Internet, Fernsehen 
und die Telefonie aus. 

▪ Auch Sie können davon betroffen sein. Eine 
Instandsetzung ist zudem teuer – beugen Sie deshalb 
vor. 

 

 
 

 

KABELSCHÄDEN VERMEIDEN 

Um Schäden zu vermeiden, nutzen Sie deshalb die 
Trassenauskunft für die Kabel der Deutschen Telekom 

https://trassenauskunftkabel.telekom.de/ 

und beachten Sie die dortigen Maßnahmen zum Kabelschutz. 

▪ Nutzen Sie Kabellagepläne. 

▪ Verwenden Sie ein Kabelsuchgerät. 

SCHÄDEN MELDEN 

Sollte dennoch ein Kabel beschädigt worden sein, helfen Sie mit, 
die Auswirkungen zu reduzieren: 

▪ Melden Sie alle Schäden, 

▪ auch Schäden, die Sie vorfinden und nicht verursacht haben. 

SCHNELL & BEQUEM PER APP     

Mit der kostenlosen App „Trassen Defender 2“ können Sie schnell 
und einfach einen Schaden melden. Ohne Wartezeit. Rund um die 
Uhr. Mit nur wenigen Klicks: 

▪ Art und Umfang angeben 

▪ Foto des Schadens hochladen 

▪ Automatisch generierte GPS-Daten bestätigen 

NEUE VERSION mit verbesserten Self Service Funktionen und der 
Möglichkeit ein temporäres Abhängen oberirdischer Kabel zu 
beauftragen (z.B. für Baumarbeiten). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  Link Apple Store Link Google Play Store 
 

Im Notfall auch per Hotline: 0800330 1000 / 0800330 2000 

https://trassenauskunftkabel.telekom.de/
https://apps.apple.com/de/app/trassen-defender-2/id6451207241
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roker125.myapp
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roker125.myapp
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